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I

(V?roffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG EG) Nr. 34/97 DER KOMMISSION
vom 10. Januar 1997

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2368/96 betreffend die Abweichung von
und Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 mit Durchführungsbestim
mungen zur Verordnung (EWG) Nr. 805/68 des Rates hinsichtlich der Interven

tionsmaßnahmen

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 805/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Rindfleisch ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EG) Nr. 2222/96 (2), insbesondere auf Artikel 6
Absatz 7 und Artikel 22a Absatz 3 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Nach der Verordnung (EG) Nr. 2368/96 der Kommis
sion (3) sind in Nordirland, nicht aber in Irland Schlacht
körper von Rindern der Qualität 04 interventionsfähig.
Damit Verkehrsverlagerungen verhindert werden , welche
den Rindfleischmarkt in diesem Teil der Gemeinschaft
stören könnten, sollte die Interventionsfähigkeit der
genannten Qualität auch in Irland eingeführt werden .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EG)
Nr. 2368/96 wird nach der Liste der im Vereinigten
Königreich interventionsfähigen Nebenerzeugnisse
folgende Angabe eingefügt :

„IRLAND

— Kategorie C, Klasse 04".

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft .
Sie gilt ab der ersten Ausschreibung im Januar 1997.

verbindlich und gilt unmittelbar in jedemDiese Verordnung ist in allen ihren Teilen
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 10 . Januar 1997

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 148 vom 28 . 6 . 1968 , S. 24.
(2) ABl . Nr. L 296 vom 21 . 11 . 1996, S. 50 .
(3 ABl . Nr. L 323 vom 13 . 12 . 1996, S. 6 .
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VERORDNUNG (EG Nr. 35/97 DER KOMMISSION
vom 10. Januar 1997

über die Ausstellung von Bescheinigungen für Pelze und Waren, die unter die
Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 des Rates (allen

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 des Rates
vom 4. November 1991 zum Verbot von Tellereisen in
der Gemeinschaft und der Einfuhr von Pelzen und Waren
von bestimmten Wildtierarten aus Ländern, die Tel
lereisen oder den internationalen humanen Fangnormen
nicht entsprechende Fangmethoden anwenden (>), insbe
sondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Unbeschadet der Verordnung (EWG) Nr. 3626/82 des
Rates (2), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2727/95 der Kommission (3), kann die Verordnung (EWG)
Nr. 3254/91 nur dann in angemessener Weise umgesetzt
werden, wenn die zuständigen Behörden der Länder, die
diese Waren ausführen oder wieder ausführen , entspre
chende Bescheinigungen ausstellen und die Anforde
rungen für diese Bescheinigungen festgelegt werden .
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des in Artikel 5 der
Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 genannten
Ausschusses —

Artikel 2

( 1 ) Die Bescheinigung gemäß Artikel 1 Absatz 2 muß
dem Musterformblatt im Anhang entsprechen . Die
Vordrucke sind in einer der Amtssprachen der Gemein
schaft abzufassen und auszufüllen . Bei Bedarf kann eine
Ubersetzung in eine andere Gemeinschaftssprache
verlangt werden .

(2) Für die Formblätter ist weißes Papier mit einem
Gewicht von mindestens 55 g/m2 und einer Größe von
etwa 210 x 297 mm zu verwenden .

(3) Die zuständigen Behörden , die von Drittstaaten für
die Ausstellung der nach Artikel 1 Absatz 2 vorgeschrie
benen Bescheinigung benannt wurden, sind der Kommis
sion mitzuteilen, die diese Angaben an die Mitglied
staaten und, auf Anfrage, an Dritte weitergibt .

Artikel 3

( 1 ) Artikel 1 gilt nicht
— für Fertigwaren, die in das Verfahren der vorüberge

henden Verwendung übergeführt wurden und nicht
innerhalb der Gemeinschaft verkauft, sondern wieder
ausgeführt werden sollen,

— für Fertigwaren für den persönlichen und privaten
Gebrauch

und

— in Fällen , in denen Pelze und daraus gefertigte Waren ,
die in die Gemeinschaft nach einem Verarbeitungs
verfahren wieder eingeführt werden und für die der
Nachweis erbracht wird, daß sie aus Pelzen oder
Waren gefertigt wurden, die zuvor aus der Gemein
schaft ausgeführt oder wieder ausgeführt wurden .

(2) Ist für die Einfuhr von Pelzen und Waren gemäß
der Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 in die Gemeinschaft
auch die vorherige Vorlage eines Einfuhrdokuments nach
der Verordnung (EWG) Nr. 3626/82 erforderlich, so wird
ein solches Dokument nur ausgestellt, wenn die betref
fenden Pelze oder Waren die Anforderungen beider
Verordnungen erfüllen . Ein solcherart gemäß der Verord
nung (EWG) Nr. 3626/82 ausgestelltes Einfuhrdokument
wird anstelle der in Artikel 1 Absatz 2 genannten
Bescheinigung anerkannt.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am siebenten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab dem ersten Tag des dritten Monats nach der
Veröffentlichung der in Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 2
der Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 genannten Liste im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

( 1 ) Pelze und sonstige Waren gemäß Artikel 3 Absatz 1
der Verordnung (EWG) Nr. 3254/91 dürfen nur dann in
ein anderes Zollverfahren als das externe Versandver
fahren zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft
übergeführt werden, wenn sie von Tieren stammen, die
a) in einem Land gefangen wurden, das in der in Artikel

3 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EWG) Nr.
3254/91 genannten Liste aufgeführt ist, und die Tierart
unter diesem Land verzeichnet ist,

b) in einem Mitgliedstaat gefangen wurden oder
c) in Gefangenschaft geboren und aufgezogen wurden .
(2) Für die Zwecke von Absatz 1 hat der Einführer
oder sein bevollmächtigter Vertreter bei der Einfuhr in
die Gemeinschaft der Grenzzollstelle eine Bescheinigung
vorzulegen, die von einer zuständigen Behörde des
Ausfuhr- oder Wiederausfuhrlandes ausgestellt wurde .

(') ABl . Nr. L 308 vom 9 . 11 . 1991 , S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 384 vom 31 . 12 . 1982, S. 1 .
3 ABl . Nr. L 284 vom 28 . 11 . 1995, S. 3 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 10 . Januar 1997

Für die Kommission

Ritt BJERREGAARD

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Ausstellende Behörde ( Name , Anschrift , Land ):Bescheinigung über Pelze bestimmter Wildtierarten und aus diesen
Pelzen gefertigten Waren gemäß der

Verordnung (EWG ) Nr . 3254/91 des Rates
(muß dem ersten Zollbüro der Europäischen Union

vorgelegt werden )

2 . Anzahl der Stücke :1 . Beschreibung der Waren :

3 . Nettogewicht ( kg ):

4 . Wissenschaftliche Bezeichnung der Tierart : 5 . KN-Code :

6 . Die obengenannten Waren
stammen von Tieren ( 1 ),

die in . . . ( Namen des Landes/der Länder) gefangen wurden

die in Gefangenschaft geboren und aufgezogen wurden

1 . Beschreibung der Waren : 2 . Anzahl der Stücke :

3 . Nettogewicht ( kg ):

4 . Wissenschaftliche Bezeichnung der Tierart : 5 . KN-Code :

6 . Die obengenannten Waren
stammen von Tieren ( 1 ),

die in . . . (Namen des Landes/der Länder) gefangen wurden

die in Gefangenschaft geboren und aufgezogen wurden

1 . Beschreibung der Waren : 1 . Anzahl der Stücke :

3 . Nettogewicht ( kg ):

4 . Wissenschaftliche Bezeichnung der Tierart : 5 . KN-Code :

□ die in . . . (Namen des Landes/der Länder) gefangen wurden

□ die in Gefangenschaft geboren und aufgezogen wurden

6 . Die obengenannten Waren
stammen von Tieren ( 1 ),

1 . Beschreibung der Waren : 2 . Anzahl der Stücke :

1 Nettogewicht ( kg ):

4 . Wissenschaftliche Bezeichnung der Tierart : 5 . KN-Code :

6 . Die obengenannten Waren
stammen von Tieren ( 1 ),

die in . . . ( Namen des Landes/der Länder) gefangen wurden

die in Gefangenschaft geboren und aufgezogen wurden

Ort und Datum der Ausstellung : Unterschrift und Stempel der ausstellenden Behörde

( Ort ) ( Datum )

( 1 ) Zutreffendes ankreuzen .
Die Teile B , C und D sind bei NichtVerwendung zu streichen .
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VERORDNUNG (EG) Nr. 36197 DER KOMMISSION
vom 10. Januar 1997

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 über den Ankauf von
Rindfleisch durch Ausschreibung

die Intervention auf die Käufe zu beschränken, die für
eine angemessene Marktstützung notwendig sind, hat
unter Berücksichtigung der der Kommission vorliegenden
Notierungen die Änderung des Verzeichnisses der
Mitgliedstaaten oder der Gebiete, in welchen der Ankauf
durch Ausschreibung eröffnet ist, zur Folge . Sie erfordert
außerdem die Änderung des Verzeichnisses der Qualitäts
gruppen, die Gegenstand von Interventionsankäufen sind,
gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung—

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 wird
durch den Anhang der vorliegenden Verordnung ersetzt.

Artikel 2

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 805/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Markt
organisation für Rindfleisch ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2222/96 (2), insbesondere auf
Artikel 6 Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 der Kommission
vom 9 . Juni 1989 über den Ankauf von Rindfleisch durch
Ausschreibung (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2337/96 (4), wurde in einigen Mitgliedstaaten
oder Gebieten eines Mitgliedstaats der Ankauf mehrerer
Qualitätsgruppen durch Ausschreibung eröffnet.
Die Anwendung von Artikel 6 Absätze 2, 3 und 4 der
Verordnung (EWG) Nr. 805/68 sowie die Notwendigkeit, Diese Verordnung tritt am 13 . Januar 1997 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel, den 10 . Januar 1997
Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

( l ) ABl . Nr. L 148 vom 28 . 6. 1968 , S. 24 .
11) ABl . Nr. L 296 vom 21 . 11 . 1996, S. 50 .
O ABl . Nr. L 159 vom 10. 6 . 1989 , S. 36 .
(4) ABl . Nr. L 318 vom 7. 12. 1996, S. 1 .
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado
1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1 , stk . 1 i forordning (EØF) nr. 1627/89

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών καν ομάδες ποιότητος που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 ( 1) of
Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1 er
paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di quali ta di cui all'articolo 1 , paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n . 1627/89

In artikel 1 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een
Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n? 1 do
artigo 1 ? do Regulamento (CEE) n? 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat
laaturyhmät

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr
1627/89

Estados miembros o regiones
de Estados miembros Categoría A

Medlemsstat eller region Kategori A
Mitgliedstaaten oder Gebiete

eines Mitgliedstaats Kategorie A

Κράτος μέλος ή περιοχές
κράτους μέλους Κατηγορία A

Member States or regions
of a Member State Category A

États membres ou régions
d'États membres Catégorie A

Stati membri o regioni
di Stati membri Categoria A

Lid-Staat of gebied
van een Lid-Staat Categorie A

Estados-membros ou regiões
de Estados-membros Categoria A

Jäsenvaltiot tai alueet Luokka A

Medlemsstater eller regioner Kategori A

Categoria C

Kategori C

Kategorie C

Kατηγορία r

Category C

Categorie C

Categoria C

Categorie C

Categoria C

Luokka C

Kategori C

R

Belgie/Belgique
Danmark

Deutschland

Espana
France
Ireland
Italia

Nederland
Österreich

Portugal
Suomi

Sweden

Great Britain
Northern Ireland
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VERORDNUNG (EG Nr. 37/97 DER KOMMISSION
vom 10. Januar 1997

betreffend die Erteilung von Einfuhrlizenzen für frisches, gekühltes oder
gefrorenes hochwertiges Rindfleisch

Es ist darauf hinzuweisen , daß die in dieser Verordnung
vorgesehenen Lizenzen während ihrer gesamten Gültig
keitsdauer nur unter Berücksichtigung der tierseuchen
rechtlichen Regelungen verwendet werden können —

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1036/96 der
Kommission vom 10 . Juni 1996 zur Eröffnung und
Verwaltung von Zollkontingenten für hochwertiges
frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch und gefro
renes Büffelfleisch für den Zeitraum vom 1 . Juli 1996 bis
zum 30 . Juni 1997 ('), geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1737/96 (2), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
Die Verordnung (EG) Nr. 1036/96 sieht in den Artikeln 4
und 5 die Bedingungen für Anträge auf und die Erteilung
von Einfuhrlizenzen für das in Artikel 2 Buchstabe f)
genannte Fleisch vor.
Die Verordnung (EG) Nr. 1036/96 hat in Artikel 2
Buchstabe f) die Menge frischen, gekühlten oder gefro
renen hochwertigen Rindfleischs mit Ursprung in und
Herkunft aus den Vereinigten Staaten von Amerika und
Kanada, die im Zeitraum vom 1 . Juli 1996 bis zum 30 .
Juni 1997 unter besonderen Bedingungen eingeführt
werden kann, auf 12 250 Tonnen festgesetzt.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

( 1 ) Jedem vom 1 . bis 5. Januar 1997 eingereichten
Einfuhrlizenzantrag für frisches, gekühltes oder gefrorenes
hochwertiges Rindfleisch gemäß Artikel 2 Buchstabe e)
der Verordnung (EG) Nr. 1036/96 wird vollständig stattge
geben .

(2) Anträge auf Lizenzen können gemäß Artikel 5 der
Verordnung (EG) Nr. 1036/96 in den ersten fünf Tagen
des Monats Februar 1997 für 2 753 Tonnen gestellt
werden .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 11 . Januar 1997 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 10 . Januar 1997

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(>) ABl . Nr. L 138 vom 11 . 6. 1996, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 225 vom 6. 9 . 1996, S. 5 .
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VERORDNUNG (EG Nr. 38/97 DER KOMMISSION
vom 10. Januar 1997

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst
und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94
genannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle
im Anhang zur vorliegenden Verordnung festgesetzt .

Artikel 2

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der
Kommission vom 21 . Dezember 1994 mit Durchfüh
rungsbestimmungen zu der Regelung der Einfuhr von
Obst und Gemüse ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EG) Nr. 2375/96 (2), insbesondere auf Artikel 4
Absatz 1 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des
Rates vom 28 . Dezember 1992 über die Rechnungseinheit
und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wendenden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 150/95 (4), insbesondere auf
Artikel 3 Absatz 3 ,

in Erwägung nachstehender Gründe:
Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Diese Verordnung tritt am 11 . Januar 1997 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 10 . Januar 1997
Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 337 vom 24. 12. 1994, S. 66.

(3) ABl . Nr. L 387 vom 31 . 12 . 1992, S. 1 .
(j ABl . Nr. L 22 vom 31 . 1 . 1995, S. 1 .
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 10. Januar 1997 zur Festlegung pauschaler
Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden

Einfuhrpreise

(ECU/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (')
Pauschaler

Einfuhrpreis

0702 00 15 052 42,0

204 61,3
624 175,4

999 92,9

0707 00 10 053 152,2

624 112,4

999 132,3

0709 10 10 220 151,0

999 151,0

0709 90 71 052 107,0

999 107,0

0805 10 01 , 0805 10 05, 0805 10 09 052 45,9

204 48,7

448 28,1

600 61,5
624 67,5

999 50,3

0805 20 1 1 052 52,7

204 63,9

999 58,3

0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17,
0805 20 19 052 64,5

464 86,0

624 84,1
999 78,2

0805 30 20 052 72,9

528 45,5

600 67,2
999 61,9

0808 10 51 , 0808 10 53, 0808 10 59 052 51,7

060 48,8

064 64,7

400 81,7

404 57,7

720 58,5

999 60,5

0808 20 31 052 74,7

064 71,6

400 102,5

624 71,6

999 80,1

(') Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 68/96 der Kommission (ABl . Nr. L 14 vom 19 . 1 .
1996, S. 6). Der Code „999" steht für „Verschiedenes".
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VERORDNUNG (EG) Nr. 39/97 DER KOMMISSION
vom 10. Januar 1997

zur Festsetzung der landwirtschaftlichen Umrechnungskurse

Infolge der vom 1 . bis 10 . Januar 1997 festgestellten
Wechselkurse müssen für den belgischen Franken, die
Deutsche Mark, den niederländischen Gulden, den öster
reichischen Schilling und das irische Pfund neue land
wirtschaftliche Umrechnungskurse festgesetzt werden .
Gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 1068/93 wird ein im voraus festgesetzter landwirt
schaftlicher Umrechnungskurs berichtigt, wenn er um
mehr als 4 Prozentpunkte von dem Umrechnungskurs
abweicht, der am Tag des maßgeblichen Tatbestands gilt.
Der im voraus festgesetzte landwirtschaftliche Umrech
nungskurs wird in diesem Fall dem geltenden Kurs bis
auf 4 Prozentpunkte angenähert. Es sollte der Kurs festge
legt werden , der den im voraus festgesetzten landwirt
schaftlichen Umrechnungskurs ersetzt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die landwirtschaftlichen Umrechnungskurse sind in
Anhang I festgesetzt.

Artikel 2

In dem in Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung (EWG)
Nr. 1068/93 genannten Fall wird der im voraus festge
setzte landwirtschaftliche Umrechnungskurs ersetzt durch
den Ecu-Kurs gemäß Anhang II
— Tabelle A, wenn der letztere größer als der im voraus

festgesetzte Kurs ist, oder
— Tabelle B, wenn der letztere kleiner als der im voraus

festgesetzte Kurs ist.
Artikel 3

Die Verordnung (EG) Nr. 2525/96 wird aufgehoben.
Artikel 4

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des
Rates vom 28 . Dezember 1992 über die Rechnungseinheit
und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wendenden Umrechnungskurse ('), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 150/95 (2), insbesondere auf
Artikel 3 Absatz 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die landwirtschaftlichen Umrechnungskurse wurden mit
der Verordnung (EG) Nr. 2525/96 der Kommission (3)
festgesetzt.

Nach Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 wird
der landwirtschaftliche Umrechnungskurs einer Währung
vorbehaltlich der Anwendung von Bestätigungsfristen
geändert, wenn die Abweichung gegenüber dem repräsen
tativen Marktkurs eine bestimmte Schwelle überschreitet.

Die repräsentativen Marktkurse werden für Basisreferenz
zeiträume bestimmt, gegebenenfalls für Bestätigungsfri
sten gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 1068/93 der Kommission vom 30 . April 1993 mit
Durchführungsvorschriften für die Bestimmung und
Anwendung der im Agrarsektor verwendeten Umrech
nungskurse (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1482/96 Q. Uberschreitet der absolute Wert der
Differenz zwischen den auf der Grundlage des Durch
schnitts der Ecu-Kurse an drei aufeinanderfolgenden
Börsentagen berechneten Abweichungen zweier mitglied
staatlicher Währungen 6 Prozentpunkte, werden die
repräsentativen Marktkurse nach Absatz 2 des genannten
Artikels unter Zugrundelegung von drei berücksichtigten
Tagen berichtigt. Diese Verordnung tritt am 11 . Januar 1997 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 10 . Januar 1997
Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(») ABl . Nr. L 387 vom 31 . 12. 1 992, i>. 1 .
2 ABl . Nr. L 22 vom 31 . 1 . 1995, S. 1 .
P) ABl . Nr. L 345 vom 31 . 12. 1996, S. 76.
(4) ABl . Nr. L 108 vom 1 . 5 . 1993, S. 106 .M ABl. Nr. L 188 vom 27. 7. 1996, S. 22 .
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ANHANG I

Landwirtschaftliche Umrechnungskurse

1 ECU = 40,1295

7,49997
1,94738

311,761
198,202
6,61023
6,02811
2,18573
0,778173

1 973,93
13,7020
165,198
8,64446
0,809915

belgische/luxemburgische
Franken
dänische Kronen
Deutsche Mark

griechische Drachmen
portugiesische Escudos
französische Franken
finnische Mark
niederländische Gulden
irische Pfund
italienische Lire

österreichische Schillinge
spanische Peseten
schwedische Kronen

Pfund Sterling

ANHANG II

Im voraus festgesetzte und angepaßte landwirtschaftliche Umrechnungskurse

Tabelle A Tabelle B

1 ECU = 38,5861 belgische/luxemburgische 1 ECU = 41,8016 belgische/luxemburgische
Franken Franken

7,21151 dänische Kronen 7,81247 dänische Kronen
1,87248 Deutsche Mark 2,02852 Deutsche Mark

299,770 griechische Drachmen 324,751 griechische Drachmen
190,579 portugiesische Escudos 206,460 portugiesische Escudos
6,35599 französische Franken 6,88566 französische Franken
5,79626 finnische Mark 6,27928 finnische Mark
2,10166 niederländische Gulden 2,27680 niederländische Gulden
0,748243 irische Pfund 0,810597 irische Pfund

1 898,01 italienische Lire 2 056,18 italienische Lire
13,1750 österreichische Schillinge 14,2729 österreichische Schillinge
158,844 spanische Peseten 172,081 spanische Peseten
8,31198 schwedische Kronen 9,00465 schwedische Kronen
0,778764 Pfund Sterling 0,843661 Pfund Sterling
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RICHTLINIE 96/99/EG DES RATES

vom 30. Dezember 1996

zur Änderung der Richtlinie 92/12/EWG über das allgemeine System, den Besitz,
die Beförderung und die Kontrolle verbrauchsteuerpflichtiger Waren

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 99 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments f),

in Erwägung nachstehender Gründe :
Der um Vorlage seiner Stellungnahme zu dem Kommis
sionsvorschlag gebetene Wirtschafts- und Sozialausschuß
hat seine Stellungnahme nicht innerhalb der ihm vom
Rat nach Artikel 198 des Vertrags gesetzten Frist abge
geben . Das Fehlen der Stellungnahme dieses Ausschusses
kann daher unberücksichtigt bleiben .

Die Richtlinie 92/ 12/EWG (2) enthält die allgemeinen
Regeln für den Besitz, die Beförderung und die Kontrolle
verbrauchsteuerpflichtiger Waren .

Artikel 26 der genannten Richtlinie sieht für Dänemark
eine Ausnahmeregelung vor, derzufolge Dänemark auf
alkoholische Getränke und Tabakwaren, die von Privat
spersonen für den Eigenverbrauch in dänisches Hoheits
gebiet verbracht werden , Verbrauchsteuern erheben kann,
wenn diese Waren bestimmte Mengen überschreiten .

Unter Bezugnahme auf Artikel 26 der Richtlinie
92/ 12/EWG sah die Beitrittsakte von 1994 vor, daß
Schweden und Finnland Verbrauchsteuern unter den
gleichen Voraussetzungen auf eine erweiterte Liste von
alkoholischen Getränken und Tabakwaren erheben
können.

Diese Ausnahmen wurden gewährt, weil in einem Europa
ohne Grenzen mit stark voneinander abweichenden
Verbrauchsteuersätzen eine sofortige und vollständige
Beseitigung der mengenmäßigen Beschränkungen zu
einer untragbaren Verlagerung des Handels und der
Einnahmen sowie zu Wettbewerbsverzerrungen in denje
nigen Mitgliedstaaten geführt hätte, die die betreffenden
Waren als wichtige Einnahmequelle und aus gesundheits
politischen und sozialen Gründen herkömmlicherweise
mit hohen Verbrauchsteuern belegen .

Die Ausnahmeregelungen galten bis zum 31 . Dezember
1996 vorbehaltlich einer Uberprüfungsregelung analog zu
Artikel 28L der Richtlinie 77/388/EWG (3).

Die in der Gemeinschaft angewandten Mindestverbrauch
steuersätze werden zum 31 . Dezember 1996 jedoch nied

riger sein, als zum Zeitpunkt der Gewährung der
Ausnahmen voraussehbar war, so daß die fristgerechte
Aufhebung dieser Ausnahmen größere Probleme bereiten
wird als erwartet .

Den Mitgliedstaaten Dänemark, Finnland und Schweden,
sollte daher durch Verlängerung der in Artikel 26 der
Richtlinie 92/ 12/EWG genannten Frist eine längere
Anpassungszeit eingeräumt werden .

Die Bestimmungen des Artikels 26 stellen jedoch eine
Ausnahme von einem Grundprinzip des Binnenmarkts
dar, und zwar dem Recht der Unionsbürger, Waren für
den Eigenverbrauch innerhalb der Gemeinschaft ohne
erneute Entrichtung der Verbrauchsteuer zu befördern, so
daß die Wirkungen dieser Regelung so weit wie möglich
begrenzt werden müssen .

Es empfiehlt sich daher im Fall Dänemarks und Finn
lands einerseits, die Möglichkeit der schrittweisen Aufhe
bung der mengenmäßigen Beschränkungen noch vor
deren vollständiger Beseitigung zum 31 . Dezember 2003
vorzusehen und andererseits die Mindestdauer, die
Gebietsansässige außerhalb des betreffenden Mitglied
staats verbracht haben müssen, um die Freigrenzen in
Anspruch nehmen zu können, von 36 Stunden auf 24
Stunden zu verkürzen .

Die betreffenden Mitgliedstaaten können unter Berück
sichtigung sämtlicher einschlägiger Gesichtspunkte selbst
entscheiden, wie die Aufhebung der mengenmäßigen
Beschränkungen im einzelnen vonstatten gehen soll .

Spätestens am 30 . Juni 2000 sollten die Fortschritte beim
Abbau der Beschränkungen überprüft werden .

Im Fall Schwedens sollte die Beibehaltung der derzeitigen
Einschränkungen vorbehaltlich einer Uberprüfungsrege
lung ähnlich der in Artikel 28L der Richtlinie
77/388 /EWG bis zum 30 . Juni 2000 genehmigt werden .

Nach Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG)
Nr. 3925/91 des Rates vom 19 . Dezember 1991 über die
Abschaffung der Kontrollen und Förmlichkeiten für
Handgepäck oder aufgegebenes Gepäck auf einem inner
gemeinschaftlichen Flug sowie für auf einer innergemein
schaftlichen Seereise mitgeführtes Gepäck (4) gilt die
Durchführung der Verordnung unbeschadet der
Kontrollen im Zusammenhang mit den von den
Mitgliedstaaten erlassenen Verboten oder Beschrän
kungen, sofern sie mit den drei Verträgen zur Gründung

(') Stellungnahme vom 13 . Dezember 1996 (noch nicht im
Amtsblatt veröffentlicht).

(2) ABl . Nr. L 76 vom 23 . 3 . 1992, S. 1 . Richtlinie zuletzt geän
dert durch die Richtlinie 94/74/EG (ABl . Nr. L 365 vom 31 .
12. 1994, S. 46).

(3) ABl . Nr. L 145 vom 13 . 6 . 1977, S. 1 . Richtlinie zuletzt geän
dert durch die Richtlinie 95/7/EG (ABl . Nr. L 102 vom 5. 5.
1995, S. 18). (4) ABl . Nr. L 374 vom 31 . 12 . 1991 , S. 4 .
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chend der des Artikels 28L der Richtlinie
77/388/EWG ermächtigt, weiterhin die gleichen
Beschränkungen anzuwenden, die es am
31 . Dezember 1996 auf die Menge von alkoholischen
Getränken und Tabakwaren angewandt hat, die ohne
weitere Entrichtung von Verbrauchsteuern von Privat
personen für den Eigenverbrauch in das schwedische
Hoheitsgebiet verbracht werden darf.

(4) Dänemark, Finnland und Schweden dürfen für
die unter diesen Artikel fallenden Erzeugnisse
Verbrauchsteuern erheben und die erforderlichen
Kontrollen durchführen."

Artikel 2

( 1 ) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften um dieser Richtlinie
spätestens am 1 . Januar 1997 nachzukommen . Sie setzen
die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis .
Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzel
heiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die
sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet
erlassen .

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am 1 . Januar 1997 in Kraft .

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 30 . Dezember 1996 .

der Europäischen Gemeinschaften vereinbar sind. In
diesem Zusammenhang müssen die für die Durchsetzung
der mengenmäßigen Beschränkungen nach Artikel 26 der
Richtlinie 92/ 12/EWG erforderlichen Nachprüfungen als
derartige Kontrollen angesehen werden und sind als
solche mit den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften
vereinbar —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 26 der Richtlinie 92/ 12/EWG erhält folgende
Fassung:

„Artikel 26
( 1 ) Unbeschadet des Artikels 8 werden Dänemark
und Finnland bis zum 31 . Dezember 2003 ermächtigt,
auf bestimmte alkoholische Getränke und Tabak
waren, die Privatpersonen für den Eigenverbrauch in
dänisches bzw. finnisches Hoheitsgebiet verbringen ,
die besonderen Bestimmungen der Unterabsätze 2
und 3 anzuwenden .

Dänemark und Finnland werden ab 1 . Januar 1997
ermächtigt, für Waren, die ohne erneute Entrichtung
der Verbrauchsteuer in ihre Hoheitsgebiete verbracht
werden, dieselben mengenmäßigen Beschränkungen
beizubehalten , die sie am 31 . Dezember 1996
anwenden. Diese Beschränkungen werden von den
betreffenden Mitgliedstaaten schrittweise beseitigt.

Werden diese Waren von ihren jeweiligen Gebietsan
sässigen in dänisches bzw. finnisches Hoheitsgebiet
verbracht, so können Dänemark und Finnland die
Inanspruchnahme der Freigrenzen auf die Personen
beschränken, die ihr Hoheitsgebiet länger als 24
Stunden verlassen haben.

(2) Die Kommission berichtet dem Europäischen
Parlament und dem Rat vor dem 30 . Juni 2000 über
die Anwendung des Absatzes 1 .

(3) Unbeschadet des Artikels 8 wird Schweden in
der Zeit vom 1 . Januar 1997 bis zum 30. Juni 2000
vorbehaltlich einer Uberprüfungsregelung entspre

Im Namen des Rates

Der Präsident

S. BARRETT
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 30. Juli 1996
über eine staatliche Beihilfe an die Compañía Española de Tubos por Extrusión

S.A., Llodio (Älava)
(Nur der spanische Text ist verbindlich)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(97/21 /EGKS, EG)

Nachdem das Unternehmen in den vorangegangenen
Jahren unter ernsten finanziellen Schwierigkeiten gelitten
hatte, erklärte Tubacex im Juni 1992 gemäß dem spani
schen Gesetz über Zahlungseinstellungen seine vorüber
gehende Zahlungsunfähigkeit und setzte seine Zahlungen
aus. Dieser Zustand wurde im Oktober 1993 nach einer
Absprache mit den Gläubigern beendet, die im wesent
lichen vorsah, daß die Schulden durch die Emission von
Wandelanleihen getilgt werden sollten .
Nach einer eingehenden Voruntersuchung der verschie
denen Aspekte der finanziellen Umstrukturierung des
Unternehmens und weiterer damit zusammenhängender
Fragen beschloß die Kommission am 25. Februar 1995,
das Verfahren nach Artikel 93 Absatz 2 EG-Vertrag und
Artikel 6 Absatz 4 der Entscheidung Nr. 3855/91 /EGKS
(im folgenden „Stahlbeihilfenkodex" genannt) wegen
möglicher Beihilfeelemente im Zusammenhang mit
folgenden finanziellen Maßnahmen einzuleiten :
1 . Verkauf eines Grundstücks an die baskische Regierung

(Aufhebung des von der Sozialversicherung erwirkten
Pfändungsbeschlusses sowie Zahlung von 220 Mio. Pta
durch die baskische Regierung);

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag über die Gründung der Europä
ischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl , insbesondere
auf Artikel 4 Buchstabe c),

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 93 Absatz 2 erster
Unterabsatz,

gestützt auf die Entscheidung Nr. 3855/91 /EGKS der
Kommission . vom 27. November 1991 zur Einführung
gemeinschaftlicher Vorschriften über Beihilfen an die
Eisen- und Stahlindustrie ('), insbesondere auf Artikel 6
Absatz 4,

nach Aufforderung der Beteiligten zur Stellungnahme
gemäß Artikel 93 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft und Artikel 6 Absatz 4 der
genannten Entscheidung und in Anbetracht der einge
gangenen Stellungnahmen,

in Erwägung nachstehender Gründe :

I

2. Kreditvereinbarungen mit dem Garantiefonds für
Löhne und Gehälter („Fondo de Garantia Salarial" —
FOGASA);

Die Compañía Española de Tubos por Extrusión SA.,
nachstehend „Tubacex" genannt, ist ein privatwirtschaft
liches Unternehmen mit Sitz in Llodio (Álava), das naht
lose Stahlrohre herstellt und ein Tochterunternehmen
namens „Acería de Álava" in Amurrio (Álava) besitzt, das
ebenfalls Stahl produziert.

3 . finanzielle Umstrukturierung von Tubacex; als Beihil
feelemente kommen insbesondere die Mitwirkung der
Sozialversicherung und anderer staatlicher Einrich
tungen an der Aufhebung der Zahlungseinstellung,
d. h. der Umwandlung von Schulden in Kapital sowie
der Löschung von Hypotheken und Aufhebung von
Pfändungsbeschlüssen mit dem Ziel, Immobilien als
Sicherheit für die Emission von Wandelanleihen
stellen zu können, in Betracht.(') ABl . Nr. L 362 vom 31 . 12. 1991 , S. 57.
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Die Kommission teilte der spanischen Regierung mit
Schreiben vom 10 . März 1995 ihre Entscheidung mit, das
Verfahren einzuleiten . Mit der Veröffentlichung des
Schreibens im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften (') wurden die übrigen Mitgliedstaaten und
sonstigen Beteiligten von der Sache unterrichtet.

II

Die spanische Regierung antwortete am 10 . April 1995
auf das Schreiben der Kommission, in dem diese die
Eröffnung des Verfahrens mitgeteilt hatte, und belegte
ihren Standpunkt, wonach keine der fraglichen
Maßnahmen als eine staatliche Beihilfe anzusehen sei ,
mit weiteren Unterlagen (nähere Einzelheiten zu den
Ausführungen der spanischen Regierung siehe Abschnitte
III und IV dieser Entscheidung).
Im Laufe des Verfahrens erhielt die Kommission Stel
lungnahmen von anderen Mitgliedstaaten und sonstigen
Beteiligten : aus Österreich (ein Hersteller von Rohren),
Deutschland (ein nationaler Stahlrohrherstellerverband
und das Bundeswirtschaftsministerium), Frankreich (ein
nationaler Stahlerzeugerverband), Italien (ein nationaler
Stahlerzeugerverband), Spanien (ein nationaler Stahler
zeugerverband) und dem Vereinigten Königreich (ein
Hersteller von Rohren). Auch die britische Regierung gab
eine Stellungnahme ab, die jedoch nicht innerhalb der
vorgegebenen Frist bis zum 7. Dezember 1995 vorlag, so
daß sie nicht berücksichtigt werden konnte .
Mit Ausnahme des spanischen Stahlerzeugerverbandes,
der die Auffassung vertrat, daß keine Beihilfeelemente
vorliegen , befürworteten alle sonstigen Beteiligten die
Einleitung des Verfahrens. Ihrer Ansicht nach handelte es
sich bei den fraglichen finanziellen Maßnahmen um eine
staatliche Beihilfe . Außerdem wiesen sie darauf hin , daß
das Unternehmen möglicherweise noch weitere Beihilfen
erhalten hat, die von diesem Verfahren nicht erfaßt
werden .

Der österreichische Rohrhersteller verwies in seiner Stel
lungnahme auf Tätigkeiten eines von diesem Verfahren
nicht erfaßten anderen Unternehmens .

Das deutsche Wirtschaftsministerium beanstandete die
Entscheidung der Sozialversicherung, ihre Rechte als
bevorrechtigter Gläubiger nicht auszuüben, die Pfän
dungsbeschlüsse ganz allgemein aufzuheben und vor
allem dem Verkauf eines Grundstücks an die baskische
Regierung zuzustimmen. Außerdem kritisierte es die
Entscheidung des FOGASA, hypothekarisch belastete
Vermögenswerte als Sicherheit für Kredite zu akzeptieren .
All diese Umstände weisen nach Ansicht des deutschen
Wirtschaftsministeriums auf eine den Wettbewerb verfäl
schende unzulässige Beihilfe hin .
Der deutsche Verband der Stahlrohrhersteller trug vor,
Tubacex habe seit 1990/91 seinen Marktanteil in der
Gemeinschaft — darunter u. a . auch in Deutschland —
erheblich erhöht, indem es unter seinen Selbstkosten
anbiete, was nach Ansicht des Verbandes nur mit
Beihilfen oder der Aussicht auf den Erhalt von Beihilfen
möglich ist .
Der französische Verband der Stahlrohrhersteller verwies
auf die finanzielle Lage, die sich bei Tubacex seit 1990

verschlechtert habe, und warf die Frage auf, wie das
Unternehmen ohne Beihilfen habe fortbestehen können,
denn seiner Ansicht nach sei es ohne derartige Interven
tionen konkursreif gewesen . Die Kommission solle unbe
dingt in Erfahrung bringen, wer die Aktionäre und Gläu
biger des Unternehmens sind. Nach Ansicht des
Verbandes hat das neue Tochterunternehmen, Tubacex
Tubos Inoxidables, unzulässige Beihilfen erhalten . Besorgt
zeigte sich der Verband auch über die anhaltenden
Berichte in den Medien über die staatliche finanzielle
Unterstützung für einen noch umfangreicheren Umstruk
turierungsprozeß auf dem Gebiet der nahtlosen Stahl
rohre, der eine neue Gruppe, Union de Tubos Vascos
(UTV), betrifft, zu der neben Tubacex noch Tubos
Reunidos und Productos Tubuläres gehören .

Der italienische Stahlerzeugerverband wies auf die
Verluste von Tubacex in den vergangenen Jahren hin und
erklärte, das Unternehmen habe zwischen 1991 und 1993
seinen Marktanteil in Italien mit Hilfe von Dumping
preisen erheblich vergrößert, und diese Tendenz habe
auch während der finanziellen Umstrukturierung des
Unternehmens angehalten . Nach Ansicht des Verbandes
war dies nur mit staatlicher Hilfe möglich .

Auch der britische Hersteller beklagte sich über
Einbußen, die er aufgrund des von Tubacex betriebenen
Wettbewerbs erlitten habe , bei dem das Unternehmen —
gestützt auf staatliche Beihilfen — eine Niedrigpreispo
litik betreibe . Er betrachte das Verhalten der Sozialversi
cherung als eine Beihilfe, denn die Verzinsung der
Schulden sei letztlich in marktunüblicher Höhe festgelegt
worden . Außerdem habe die Sozialversicherung nicht ihre
vorrangigen Rechte ausgeübt und ihre Pfändungsbe
schlüsse aufheben lassen , so daß ihre Aussichten zur
Tilgung dieser Schulden gesunken seien . Schließlich habe
sie mit der Annahme von Wandelanleihen nicht den
gesamten Schuldenbetrag abgedeckt. Ferner seien die
Umschuldungen nach der Einstellung der Zahlungen nur
durch eine staatliche Beihilfe möglich gewesen , weil die
marktüblichen Zinssätze höher als die im vorliegenden
Fall vereinbarten Sätze gewesen seien . Ebenso seien auch
die Kredite des FOGASA nicht zu marktüblichen Kondi
tionen vergeben worden .

In bezug auf den Verkauf eines Grundstücks an die
baskische Regierung äußerte sich der britische Hersteller
überrascht, daß der Pfändungsbeschluß der Sozialversiche
rung und die Hypotheken der Banco de Credito Indu
strial (BCI) noch vor dem Verkauf aufgehoben bzw.
gelöscht werden konnten und daß keine öffentliche
Ausschreibung erfolgte .

Außerdem wies derselbe Hersteller darauf hin, daß noch
weitere Maßnahmen als staatliche Beihilfen angesehen
werden könnten, darunter einige Kredite von im Mehr
heitsbesitz der öffentlichen Hand befindlichen Banken,
die in der Zeit von 1986 bis 1989 in den Bilanzen
erschienen . Er forderte die Kommission auf, ihre nach
ihrer ersten Untersuchung gezogenen Schlußfolgerungen,
denen zufolge keine Beihilfen im Zusammmenhang mit
sonstigen internen Umstrukturierungsmaßnahmen
gewährt worden waren, sowie auch die ganz allgemeine
Umstrukturierung des Sektors zu überprüfen, nachdem in
den Medien neue Informationen verbreitet worden waren,
denen zufolge die baskische Regierung angeblich
beschlossen hat, dem Unternehmen Sozialbeihilfen in
Höhe von 3,306 Mrd . Pta zu gewähren .(') ABl . Nr. C 282 vom 26. 10 . 1995, S. 3 .
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Die Stellungnahmen wurden der spanischen Regierung
von der Kommission mit Schreiben vom 24. Januar 1996
mitgeteilt .

III

Die spanische Regierung antwortete mit Schreiben vom
16. Februar 1996 und beharrte auf ihrem Standpunkt,
wonach keine staatliche Beihilfe gewährt worden sei . Die
in bezug auf die Unternehmen Tubacex und Aceria de
Älava ergriffenen Maßnahmen entsprächen vielmehr dem
geltenden Recht. In ihrer Antwort machte die spanische
Regierung insbesondere zu folgenden Gesichtspunkten
nähere Angaben : die Verschuldung von Tubacex, die
Identität der bevorrechtigten Gläubiger, die Rolle der
Sozialversicherung bei dem erzielten Gläubigervergleich
(einschließlich der Gründe dafür, warum sie auf ihre
Vorrechte verzichtete und die Pfändungsbeschlüsse in
bezug auf die Vermögenswerte von Tubacex aufheben
ließ), der auf die Forderungen der Sozialversicherung
angewandte Zinssatz, die Löschung der Hypotheken der
BCI/BEX (Banco Exterior de Espana), der Verkauf eines
Grundstücks an die baskische Regierung, die Kreditver
einbarungen mit dem FOGASA und die geleisteten Rück
zahlungen (diese Informationen werden im Abschnitt IV
der vorliegenden Entscheidung eingehend geprüft).
Außerdem enthielt das Schreiben der spanischen Regie
rung verschiedene Bemerkungen zu den Stellungnahmen
der sonstigen Beteiligten . Die spanischen Behörden
stellten ganz allgemein den Umfang der finanziellen
Schwierigkeiten von Tubacex sowie die Behauptung in
Abrede, Tubacex habe mit staatlicher Unterstützung
Dumpingpreise praktiziert, um seinen Marktanteil zu
erhöhen . Der zunehmende Marktanteil des Unterneh
mens sei vielmehr in erster Linie auf dessen solide
Geschäftspolitik zurückzuführen; ferner sei es schwierig,
Preise für rostfreien Stahl zu vergleichen , weil es in dieser
Hinsicht verschiedene Arten und Qualitäten gebe, sowohl
billigere als auch teurere .

Da die mitgeteilten Angaben in einigen Punkten unvoll
ständig waren , erbat die Kommission mit Schreiben vom
5. März 1996 weitere Ausführungen . In Beantwortung
dieses Schreibens und früherer Auskunftsersuchen legte
die spanische Regierung mit den Schreiben vom 26. März,
30 . Mai sowie 13 . und 24. Juni 1996 zusätzliche Informa
tionen vor.

IV

Nach den vorliegenden Informationen stellt sich der
Sachverhalt wie folgt dar:

Der Verkauf eines Grundstücks an die baskische
Regierung

Die Kommission wies bei der Einleitung des Verfahrens
darauf hin, daß der Verkauf einer Reihe von Presseveröf
fentlichungen zufolge innerhalb einer sehr kurzen Zeit
und ohne öffentliche Ausschreibung getätigt worden sei ,
daß das Grundstück bis unmittelbar vor dem Verkauf
durch eine Hypothek der BCI und einen Pfändungsbe
schluß der Sozialversicherung belastet gewesen sei und
man seinerzeit nicht wußte, was später mit dem Grund

stück geschehen sollte . Es bestanden Zweifel in bezug auf
den Wert des Grundstücks und der Entscheidung der
Sozialversicherung, von dem Pfändungsbeschluß erfaßte
Vermögenswerte zu veräußern, ohne die Verfahren zur
Beitreibung ihrer Schulden einzuleiten . Die Kommission
schloß daraus, daß der Verkaufspreis vermutlich Elemente
einer staatlichen Beihilfe enthielt .

Die spanische Regierung wies in ihren Bemerkungen
darauf hin, daß die Verhandlungen über den Grund
stücksverkauf Anfang 1993 aufgenommen wurden und
das Geschäft folglich nicht so schnell abgewickelt wurde,
wie die Presseveröffentlichungen vermuten ließen . Das
verkaufte Grundstück (69 555 qm) sei Teil einer größeren
Parzelle (243 629 qm) in Amurrio gewesen . Diese habe
vollständig im Eigentum von Tubacex gestanden und sei
Gegenstand eines Pfändungsbeschlusses der Sozialversi
cherung gewesen . Außerdem sei das Grundstück als
Sicherheit für die von der BCI gewährten Kredite mit
Hypotheken belastet gewesen .

Nach seinem Verkauf am 1 . Juni 1993 wurde das Grund
stück der „Amurrioko Industrialdea" zugewiesen , einem
Unternehmen, das zur Entwicklung eines Industriegebiets
gegründet worden war. 4 000 qm des Grundstücks wurden
im Juli 1994 an ein Privatunternehmen, Hormigones
Alaveses, veräußert. Im Januar 1995 wurde auf dem rest
lichen Grundstück mit den ersten Bauarbeiten begonnen
(Bau von Industriegebäuden und Büros auf einer Fläche
von etwa 3 000 qm). Die Arbeiten werden im Laufe dieses
Jahres mit dem Bau von weiteren Industriegebäuden auf
einer Fläche von 5 400 qm fortgesetzt .

Die spanische Regierung erklärte, der für das Grundstück
bezahlte Preis habe unter dem marktüblichen Preis
gelegen . In den Unterlagen über die Aufteilung des
Grundstücks sei es zwar mit 70 Mio . Pta bewertet worden,
aber diese Zahl entspreche lediglich dem ursprünglichen
Buchwert. Es wurde urkundlich bewiesen, daß der Wert
bei anderen Schätzungen weitaus höher eingestuft worden
war. Bei der ersten handelte es sich um eine unabhängige
Schätzung, die Tubacex in Auftrag gegeben hatte, um die
Interessen des Unternehmens bei den Verhandlungen
besser wahrnehmen zu können . Diese Schätzung datierte
vom 24. Mai 1993 und schloß versehentlich ein Gelände
auf der anderen Straßenseite mit ein . Die Größe des
bewerteten Grundstücks entsprach jedoch mit 69 555 qm
der des in der Folge am 1 . Juli 1993 für 220,35 Mio. Pta
verkauften Grundstücks. Am 9 . November 1993
schließlich wurde erneut von unabhängigen Sachverstän
digen eine Bewertung vorgenommen, diesmal um für das
Handelsregister von Älava gemäß dem Gesetz über
Aktiengesellschaften die bei der Gründung von Amur
rioko Industrialdea geleistete Sacheinlage zu bewerten .
Bei dieser Gelegenheit wurde das Grundstück mit 260
Mio . Pta bewertet.

Außerdem legten die spanischen Behörden Unterlagen
über eine im Februar 1995 vom Stadtrat von Amurrio zu
Steuerzwecken in Auftrag gegebene Bewertung des
Grundstücks sowie über den Preis vor, den Hormigones
Alaveses im Juli 1994 für die Parzelle von 4 000 qm
bezahlte .

Die verschiedenen Bewertungen ergeben sich aus der
nachstehenden Tabelle :
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(tn Pta)

Schätzung Preis/qm

Schätzung im Mai 1993 317,25 Mio. 5 000/qm
Verkaufspreis im Juni 1993 220,35 Mio. 3 168/qm
Schätzung im November 1993 260 Mio. 3 738/qm
Schätzung zu Steuerzwecken im Februar 1995 4 024/qm
Verkaufspreis der 4 000-qm-Parzelle im Juli 1994 1 4,4 Mio. 3 600/qm

digt mit seinen Zahlungen alle rechtmäßigen Forde
rungen, die ihm gegenüber von den Arbeitnehmern
geltend gemacht werden, und läßt sich diese Zahlungen
von den Unternehmen erstatten .

Im vorliegenden Fall forderten die Arbeitnehmer der
betroffenen Unternehmen den FOGASA nach der
Zahlungseinstellungserklärung auf, die ihnen geschul
deten Löhne und Gehälter auszuzahlen . Nach entspre
chenden Verhandlungen unterzeichneten der FOGASA,
Tubacex und Aceria de Älava am 10 . Juli 1992 eine Ver
einbarung, in der sich der FOGASA verpflichtete, den
Arbeitnehmern vorläufig Löhne und Gehälter in Höhe
von 444 327 300 Pta zu zahlen . Die Unternehmen
verpflichteten sich ihrerseits, diesen Betrag zuzüglich
Zinsen in Höhe von 211 641 186 Pta zurückzuzahlen . Die
Rückzahlung sollte innerhalb von acht Jahren erfolgen ,
bei einem Zinssatz von 10 % p.a., zahlbar in halbjähr
lichen Beträgen von 40 998 011 Pta. Nach der Auszah
lung der Arbeitnehmer wurde am 8 . Februar 1993 eine
Änderung der Kreditvereinbarung beschlossen, der
zufolge der letztlich geschuldete Kapitalbetrag auf
376 194 837 Pta und die Zinsen auf 183 473 133 Pta fest
gelegt wurden , rückzahlbar ab dem 1 . August 1993 in 16
halbjährlichen Raten zu einem Zinssatz von 9 % . Die
zurückzuzahlenden Beträge (einschließlich der Zinsen)
sollten anfangs bei 33 Mio. Pta liegen und am Ende der
vorgesehenen Laufzeit 37 Mio . Pta erreichen (die Verzin
sung sollte schrittweise sinken).

Am 10 . März 1994 wurde infolge eines für die Arbeit
nehmer aufgestellten Sozialplans eine neue Kreditverein
barung über 465 727 750 Pta zuzüglich Zinsen in Höhe
von 197 580 900 Pta geschlossen . Als Zeitraum für die
Rückzahlung waren acht Jahre ab dem 30 . Dezember
1994 vorgesehen, bei einem Zinssatz von 9 % . Die
Zinsen sollten erst in den letzten drei Jahren zurückge
zahlt werden; 71 % des Kapitalbetrags sollten erst ab dem
30 . Dezember 1998 getilgt werden . Den spanischen
Behörden zufolge bot das Unternehmen nach der Unter
zeichnung dieser zweiten Vereinbarung eine Sofortzah
lung von 4 194 839 Pta an, die der ersten Vereinbarung
und einigen damit zusammenhängenden neuen
Absprachen über die Stellung hypothekarischer Sicher
heiten entsprach (siehe unten).

Am 3 . Oktober 1994 wurde eine zweite revidierte Kredit
vereinbarung über 496 491 521 Pta zuzüglich 205 335 378
Pta Zinsen getroffen , rückzahlbar ab dem 30 . Dezember
1994 innerhalb eines Zeitraums von acht Jahren . Die
Zinsen sollten erst in den letzten drei Jahren zurückge
zahlt werden ; mit der Tilgung von 70 % des Kapitalbe
trags sollte erst ab dem 30. Dezember 1998 begonnen
werden .

Was das Fehlen einer öffentlichen Ausschreibung angeht,
so erklärte die spanische Regierung, beim Verkauf an
private Unternehmen werde üblicherweise auf direktem
Wege verhandelt . Daraus zögen sowohl der Käufer als
auch der Verkäufer Vorteile . Insofern habe es sich hier
um ein rechtmäßiges Vorgehen gehandelt, das mit
Zustimmung der in dem Zahlungseinstellungsverfahren
richterlich eingesetzten Verwalter erfolgt sei .
Der spanischen Regierung zufolge wurden die auf der
größten Parzelle des Grundstücks lastenden Hypotheken
der BCI am 21 . Mai 1993 gelöscht, weil die entspre
chenden Darlehen (einschließlich der Zinsen) bereits
vollständig zurückgezahlt worden waren . Die Zahlungen
erstreckten sich über mehrere Jahre bis zur Zahlungsein
stellung im Juni 1992. Hiervon ausgenommen waren die
letzten drei Raten für einen Kredit in Höhe von 960 Mio .
Pta aus dem Jahr 1986, die am 1 . Juli 1992, am 1 .
Oktober 1992 und am 1 . Januar 1993 zurückgezahlt
wurden (sie waren nicht Gegenstand des Zahlungs
einstellungsverfahrens). Am 3. Juni 1993 ließ die Sozial
versicherung ihren Pfändungsbeschluß in bezug auf das
verkaufte Grundstück (mit Zustimmung der vom Gericht
bestellten Verwalter) aufheben, weil ein Teil ihrer Forde
rung vor der Zahlungseinstellung aus dem mit dem
Verkauf erzielten Erlös befriedigt wurde . Bezüglich des
größeren Teils des Grundstückes (von dem die verkaufte
Parzelle abgetrennt worden war) und anderer Vermögens
werte, mit denen die Forderungen abgesichert waren, hielt
die Sozialversicherung die Pfändungsbeschlüsse aufrecht.

Die vom FOGASA gewährten Kredite
Die Kommission war zu Beginn des Verfahrens nicht
sicher, ob die im Juli 1992 (nach der Zahlungseinstel
lung) und 1994 vom FOGASA gewährten Kredite zu
marktüblichen Konditionen vereinbart worden waren .
Darüber hinaus war sie zu der Auffassung gelangt, daß die
zwei Vereinbarungen über die Stellung von Sicherheiten
für die Kredite (durch die Eintragung von Hypotheken)
einer näheren Untersuchung bedurften .
Die spanische Regierung hatte erklärt, die Kredite
stünden mit den für den FOGASA geltenden Vorschriften
in Einklang und enthielten keine staatliche Beihilfe .
Der FOGASA ist eine vom Arbeitsministerium und der
Sozialversicherung beaufsichtigte unabhängige Einrich
tung, die aus Mitteln der Arbeitgeber finanziert wird.
Seine wichtigste Aufgabe besteht darin, die von in
Konkurs gefallenen oder in finanzielle Schwierigkeiten
geratenen Unternehmen geschuldeten Löhne, Gehälter
und Unterstützungszahlungen an die Arbeitnehmer
auszuzahlen . Der FOGASA stellt die Kredite nicht den
betroffenen Unternehmen zur Verfügung, sondern befrie
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Die erste Kreditvereinbarung wurde ursprünglich durch eine am 5. August 1992 eingetragene
Hypothek zu Lasten eines in Llodio gelegenen 56 627,64 qm großen Grundstücks von Tubacex
abgesichert, das bereits mit Hypotheken zugunsten der BCI und mit einem Pfändungsbeschluß
der Sozialversicherung belastet war. Später wurden die Belastungen dieses Grundstücks aufge
hoben . An ihrer Stelle wurde ein im Eigentum der Tubacex Taylor Accesorios SA. (TTA)
stehendes Grundstück, dessen Wert nach unabhängigen Schätzungen 800 Mio . Pta betrug, am
16 . Februar 1994 mit einer Hypothek belastet . Eine weitere Hypothek wurde für ein Grundstück
der Aceria de Alava, das mit 310 Mio . Pta bewertet wurde, eingetragen . Nach Ansicht der spani
schen Behörden übersteigt der Wert beider Grundstücke (1 110 Mio. Pta) die Höhe der beiden
Kredite bei weitem .

Die nachstehende Tabelle zeigt die verschiedenen Kreditvereinbarungen zusammen mit den
entsprechenden Bedingungen :

Datum der Vereinbarung Kapital
(Pta)

Zinsen
(Pta)

Zins
satz

(% )
Sonstige Bedingungen

1. Vereinbarung

10 . Juli 1992 444 327 300 211 641 186 10 Gleichmäßige Raten in Höhe von
40 998 01 1 Pta

8 . Februar 1993 376 194 873 183 473 133 9 Ab 1 . 8 . 1993 nahezu identische
Raten in Höhe von 33 bis 37 Mio. Pta

16 . Februar 1994 372 000 000 154 138 830 9 Aufhebung der gleichmäßigen Raten .
Erste Zahlung am 30 . 6 . 1994 . 79 %
des Kapitals sind zuzügl . Zinsen ab
30 . 6 . 1999 zurückzuzahlen

2. Vereinbarung
10. März 1994 465 727 750 197 580 900 9 Erste Zahlung am 30 . 12 . 1994. Bis

zum 30 . 12. 1999 keine Zinszah
lungen. 71 % des Kapitals sind erst
ab 31 . 12. 1998 zurückzuzahlen

3 . Oktober 1994 469 491 521 205 335 378 Keine wesentlichen Änderungen

Die spanischen Behörden behaupten, der FOGASA habe
die Kredite gemäß der königlichen Verordnung 505/85
vom 6. März 1985 und dem Ministerialerlaß vom 20 .
August 1985 gewährt . Letzterer enthält eingehende
Durchführungsvorschriften zu Artikel 32 der königlichen
Verordnung, die Rechtsgrundlage für die von der
FOGASA geschlossenen Vereinbarungen über die Rück
zahlung der an die Arbeitnehmer ausbezahlten Gelder ist.

Die Kommission legt diese Vereinbarungen so aus, daß es
im Ermessen des FOGASA steht, die Rückzahlungen über
einen Zeitraum von bis zu acht Jahren unter Berücksich
tigung eines Zahlungsaufschubs von bis zu sechs
Monaten hinauszuschieben oder zu verteilen . Die hinaus
geschobenen Zahlungen sind dann nach dem gesetz
lichen Zinssatz zu verzinsen .

Dieser lag zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der ersten
Vereinbarungen — d. h . 1992 und 1994 — bei 9 % . Dies
entspricht dem letztlich angewendeten Zinssatz . Den
spanischen Behörden zufolge haben sich die Unter
nehmen an die Fristen gehalten, die in den endgültigen
Fassungen beider Kreditvereinbarungen für die Rückzah
lungen vorgesehen waren . Es wurden jedoch keine
Angaben über die Rückzahlungen gemacht, die gemäß
den früheren Fassungen dieser Vereinbarungen geleistet
wurden .

Aufhebung der Zahlungseinstellung
Zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens sah die
Kommission in dem Mitwirken staatlicher Gläubiger an
der Aufhebung der Zahlungseinstellung ein Indiz für eine
staatliche Beihilfe, und zwar im Hinblick auf den
Beschluß der Sozialversicherung, auf ihre vorrangigen
Rechte zu verzichten , wegen der Art der Verwaltung ihrer
Forderungen und der Rolle, die sie (zusammen mit der
BCI-Bank) spielte, als die auf den Vermögenswerten
lastenden Pfändungsbeschlüsse aufgehoben bzw. die
Hypotheken gelöscht wurden , die als Sicherheit für die
Emission von Wandelanleihen dienten , und vor allem
unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die nach der
Zahlungseinstellung entstandenen Forderungen der
Sozialversicherung mit Tubacex vereinbart worden waren ,
so daß weitere (später aufgehobene) Pfändungsbeschlüsse
erforderlich wurden und für diese Neuverschuldung eine
neue Umschuldungsvereinbarung getroffen werden
mußte .

Die spanische Regierung trug vor, daß die Schulden von
Tubacex gemäß dem abschließenden Gläubigerver
zeichnis, das im April 1993 von den richterlich bestellten
Verwaltern erstellt wurde, insgesamt 1 6 932 977 026 Pta
betrugen, wobei auf Aceria de Älava 3 501 435 639 Pta
entfielen . Die bevorrechtigten Gläubiger hatten Forde
rungen in Höhe von 2 107 068 319 Pta bzw.



11 . 1 . 97 IDEI Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 8/19

1 065 845 399 Pta. 2 115 Mio. Pta (d. h . etwa 12,5 % aller
Forderungen) entfielen auf öffentliche Einrichtungen, von
denen die Sozialversicherung der wichtigste Gläubiger
war. Deren Forderungen beliefen sich auf 1 017 877 003
Pta in bezug auf Tubacex und auf 129 521 620 Pta
gegenüber Aceria de Älava .
Den spanischen Behörden zufolge wandte die Sozialversi
cherung auf die Forderungen stets den gesetzlichen Zins

satz zuzüglich der nach den einschlägigen Bestimmungen
anwendbaren Säumniszuschläge an .
Die Forderungen der Sozialversicherung setzten sich
zusammen aus älteren Forderungen (vor 1991 ) zuzüglich
Zinsen und Säumniszuschläge, Forderungen von 1991
(zuzüglich bestimmter Zuschläge) sowie Forderungen aus
der Zeit zwischen 1992 und dem Zeitpunkt der
Zahlungseinstellung. Sie stellten sich folgendermaßen dar:

(in Pta)

Tubacex Acería de Álava

Gestundete Forderung
Kapital 165 689 700

Zinsen 88 748 398

Zuschläge 50 967 073

Forderung von 1991 \
Kapital 350 203 353

Zuschläge 58 709 151

Forderung bis Mai 1992
Kapital 303 559 328 94 376 303

Zinsen 15 229 747

Zuschlag 19 915 570

Insgesamt 1 017 877 003 129 521 620

Die Sozialversicherung schloß sich am 30. September 1993 der Gläubigervereinbarung an,
nachdem andere Gläubiger den Vorschlägen bereits in der Zeit zwischen dem 1 5. Juni und dem
2. September 1993 zugestimmt hatten . Die meisten Forderungen, auf die sich die Vereinbarung
bezog, wurden von privaten Gläubigern geltend gemacht. Unter ihnen befanden sich namentlich
nicht bezeichnete Inhaber von Schuldverschreibungen im Wert von 3 621 198 Pta. Die von den
spanischen Behörden über diese Inhaber von Schuldverschreibungen mitgeteilten Informationen
weisen darauf hin, daß offenbar 85 % der Forderungen in den Händen von privaten Gläubigern
waren .

Die spanischen Behörden erklärten daher, die Sozialversicherung habe in bezug auf die Ver
einbarung keine nennenswerte Rolle gespielt.
Die Forderungen der Sozialversicherung wurden folgendermaßen befriedigt :

(in Pta)

Tubacex Acería de Álava

Zahlung durch Scheck 227 319 289 28 925 658

Wandelanleihen (abgesichert) 620 530 000 78 960 000

Wandelanleihen (nicht abgesichert) 105 960 000 13 480 000

Schuldscheine 64 067 714 8 155 962

Insgesamt 1 017 877 003 129 521 620

Die spanischen Behörden erklärten, die Wandelanleihen
von Tubacex seien im Juli 1994 verkauft worden, so daß
die Sozialversicherung hinsichtlich dieses Teils ihrer
Forderungen befriedigt worden sei (die Einnahmen
beliefen sich auf 772 186 789 Pta). Die ausstehenden
64 067 714 Pta würden in den Jahren 2005 bis 2008 in
vier jährlichen Tranchen gleicher Höhe bezahlt werden .

Zu der Frage, weshalb die Sozialversicherung ihre vorran
gigen Rechte aufgab und der Vereinbarung zustimmte,
trugen die spanischen Behörden folgendes vor:

— Es habe im Ermessen der Sozialversicherung
gestanden, derartigen Vereinbarungen beizutreten
(Königliche Verordnung 1517/91 ), so wie sie es schon
in der Vergangenheit in ähnlichen Fällen verschie
dentlich getan habe .

— Der Status eines bevorrechtigten Gläubigers sei nur
relativ.

— Die Sozialversicherung sei zu der Auffassung gelangt,
sie könne leichter ihre Forderungen befriedigt sehen,
wenn sie der Vereinbarung beitritt, als wenn sie von
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wie der BEX/BCI und des FOGASA) in Frage gestellt, die
auf den Vermögenswerten von Tubacex lastenden Pfän
dungsbeschlüsse und Hypotheken aufheben bzw. löschen
zu lassen, so daß das Unternehmen sie als Sicherheit für
die Emission von Wandelanleihen verwenden konnte,
aufgrund deren die Vereinbarung schließlich akzeptiert
wurde (so wurden 10 000 Mio. Pta der emittierten Wan
delanleihen im Wert von 11 500 Mio . Pta abgesichert).

ihren Rechten Gebrauch mache . Dann nämlich hätte
es zum Konkurs der Unternehmen mit den damit
verbundenen sozialen Problemen kommen können.

— Es seien keinerlei Schulden erlassen worden .

— Die Sozialversicherung habe damit gerechnet, daß ihre
Forderungen (wie letztlich auch geschehen) befriedigt
werden würden .

Nach den vorliegenden Informationen ging es um
folgende Pfändungsbeschlüsse, Hypotheken und Vermö
genswerte :

Im Laufe des Verfahrens wurde auch die Entscheidung
der Sozialversicherung (und anderer staatlicher Gläubiger

Grundstücke Institution Datum der Aufhebung/Löschung

243 029 qm in Amurrio (außer
Acería de Álava)

BCI 21.5.1993

(einschließlich der an die baskische
Regierung verkauften 69 555 qm)

Sozialversicherung 3.6.1993 (Teil des an die baskische Regierung
verkauften Grundstücks) und 18.11.1993 (am
25.1.1994 aufgrund der zwischen Mai 1992 und
Mai 1993 eingegangenen neuen Verbindlich
keiten erneut erwirkt bzw. eingetragen; neue
Aufhebung/Löschung am 25.3.1994)

6 270 qm in Amurrio Sozialversicherung 18.11.1993

BCI 18.11.1993

50 627,64 qm in Llodio BCI 25.4.1994

Sozialversicherung 18.11.1993 (am 20.12.1993 aufgrund der
zwischen Mai 1992 und Mai 1993 eingegan
genen neuen Verbindlichkeiten erneut erwirkt
bzw. eingetragen; neue Aufhebung/Löschung
am 24.3.1994)

FOGASA 9.3.1994 (ersetzt durch Grundstücke der Unter
nehmen TTA und Acería de Álava)

5 879,66 qm in Llodio BCI 25.4.1994

Sozialversicherung 18.11.1993 (im Dezember 1993 aufgrund der
zwischen Mai 1992 und Mai 1993 eingegan
genen neuen Verbindlichkeiten erneut erwirkt
bzw. eingetragen; neue Aufhebung/Löschung
am 24.3.1994)

Am 6. Mai 1994 wurden die Wandelanleihen emittiert
(davon waren 10 Mrd. Pta abgesichert). Gleichzeitig wurde
bezüglich der vorstehend genannten Grundstücke und für
ein 1 2 400 qm großes Grundstück in Amurrio eine Reihe
von Sicherheitshypotheken bestellt und das Recht zur
Pfändung von Aktien der Unternehmen Tubacex Comer
cial und Aceria de Älava (bis zu einem Gesamtbetrag in
Höhe von 3 Mrd. Pta) eingeräumt.

Den spanischen Behörden zufolge konnten die Hypo
theken der BCI gelöscht werden, nachdem die entspre
chenden Kredite zurückgezahlt worden waren (darunter
in den Jahren 1992 und 1993 auch der Kredit über 960
Mio . Pta, der von der Zahlungseinstellung nicht erfaßt
war). Bezüglich der Aufhebung der Pfändungsbeschlüsse
durch die Sozialversicherung erklärten die spanischen
Behörden, sie seie hierzu aufgrund der Klausel Nr. 5 der
Gläubigervereinbarung verpflichtet gewesen. Außerdem
seien die Pfändungsbeschlüsse durch die Hypothek

ersetzt worden, die als Sicherheit für die Emission der
Wandelanleihen gestellt wurde, so daß die Interessen der
Sozialversicherung auch weiterhin geschützt gewesen
seien .

Zu der Frage, warum die Sozialversicherung in der
beschriebenen Weise vorging, obwohl Tubacex nach der
Zahlungseinstellung neue Schulden eingegangen war,
derentwegen die Sozialversicherung gezwungen war,
bestimmte Pfändungsbeschlüsse erneut zu erwirken (die
in der Folge wieder aufgehoben wurden), erklärten die
spanischen Behörden, diese neuen Pfändungsbeschlüsse
in bezug auf die vor der Zahlungseinstellung entstandene
Forderung seien am 22. März 1994 durch eine Pfandsi
cherheit ersetzt worden, die sich auf sämtliche Aktien der
Tubacex Tubos Inoxidables SA (TTI) einschließlich aller
Aktiva und Passiva des Unternehmens in bezug auf die
Herstellung von rostfreien Stahlrohren bezog und einen
Nettowert (laut einem unabhängigen Sachverständigen)
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von über 2,5 Mrd. Pta aufwies, d. h . mehr als zur Absiche
rung der Schulden erforderlich gewesen sei .

Was schließlich die Umschuldung nach der Zahlungsein
stellung angeht, so verwiesen die spanischen Behörden
auf das mit der Königlichen Verordnung 1517/91 vom
11 . Oktober 1991 anerkannte allgemeine Sozialversiche

rungsgesetz (Ley General de la Seguridad Social), wonach
die Sozialversicherung unter Anwendung des gesetzlichen
Zinssatzes Rückzahlungen stunden und eine Zahlung in
Raten akzeptieren kann. Am 25. März 1994 und am 12 .
April 1994 wurden diese Vereinbarungen jeweils mit
Aceria de Älava und Tubacex geschlossen . Die Modali
täten sahen folgendermaßen aus :

1 Kapital
(Pta)

Zinssatz
( θ/ο ) Sonstige Bedingungen

Acería de Álava 274 409 604 9 Rückzahlung in fünf Jahren mit monatlichen
progressiven Zahlungen; 51 % des Kapitals werden
nicht vor dem fünften Jahr zurückgezahlt

Tubacex 1 409 957 329 9

Bezüglich des endgültigen Verkaufspreises ist festzu
stellen , daß bedauerlicherweise keine öffentliche
Ausschreibung veranstaltet wurde , da der gezahlte Preis
dann ohne Zweifel der Marktpreis gewesen wäre . Wegen
der verschiedenen Unterlagen , aus denen sich ergibt, daß
das Grundstück höher bewertet wurde als der tatsächlich
gezahlte Kaufpreis, kann nach Auffassung der Kommis
sion geschlossen werden , daß der Preis nicht über,
sondern möglicherweise sogar unter dem Marktpreis lag.
Demzufolge hat das Unternehmen keinen unrechtmä
ßigen finanziellen Vorteil erzielt; der gezahlte Preis
enthält keinerlei staatliche Beihilfe .

Die spanische Regierung äußerte sich nicht nur zu den
Gesichtspunkten, die im Zuge des Verfahrens überprüft
wurden, sondern sie ging auch auf Bemerkungen von
Seiten Dritter ein, denen zufolge das Unternehmen noch
andere Beihilfen erhalten habe . Sie erklärte, diese Fragen
gehörten nicht zum Verfahren, und behauptete darüber
hinaus, derartige Beihilfen seien nicht gewährt worden .
Die spanischen Behörden betonten, die Kosten für die
Rationalisierungsmaßnahmen, wie z . B. für den Abbau
von Arbeitsplätzen, habe das Unternehmen aus eigenen
Mitteln aufgebracht (Kapitalaufstockung im Dezember
1993 auf 2,251 Mrd. Pta und Verkauf von Aktiva). Ferner
wurde darauf hingewiesen, daß die baskische Regierung
zwar die Möglichkeit erwägt, Tubacex im Rahmen einer
umfangreicheren Umstrukturierung von Tubacex, Tubos
Reunidos und Productos Tubuläres Sozialbeihilfen zu
gewähren, daß aber bislang darüber noch nicht
entschieden wurde . Zurückgewiesen wurden schließlich
auch Behauptungen, TTI habe unzulässige Beihilfen
erhalten .

In Anbetracht der vorliegenden Informationen erkennt
die Kommission an , daß die von den sonstigen Betei
ligten vorgebrachten zusätzlichen Bemerkungen nicht in
den Rahmen des Verfahrens fallen, und ist der Auffas
sung, daß ihnen in Ermangelung ausreichender Beweise
vorläufig nicht weiter nachgegangen werden sollte .

V

Die Kommission hat geprüft, ob die verschiedenen
Maßnahmen, auf die sich das Verfahren bezieht, eine
staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 92 Absatz 1
EG-Vertrag und des Stahlbeihilfenkodex darstellen . Unter
Berücksichtigung der vorliegenden Informationen ist sie
dabei zu folgender Beurteilung gekommen:

Verkauf eines Grundstücks an die baskische Regie
rung

Da die Hypotheken der BCI und die Pfändungsbe
schlüsse der Sozialversicherung gelöscht bzw. aufgehoben
werden konnten, weil die entsprechenden Schulden
zurückgezahlt oder durch andere Sicherheiten gedeckt
waren und der Verkauf von den Verwaltern (die insbeson
dere die Interessen der Gläubiger vertreten) genehmigt
wurde , ist die Kommission bereit anzuerkennen, daß in
bezug auf diesen Gesichtspunkt des Verkaufs keine staat
liche Beihilfe vorliegt.

Die Kredite des FOGASA

Wie bereits zu Beginn des Verfahrens ersichtlich war, ist
gegen die Maßnahmen des FOGASA nichts einzuwenden,
weil sie sich auf die rechtmäßigen Lohn- und Gehalts
forderungen der Arbeitnehmer bezogen, die diese auf
anderem Wege nicht hätten durchsetzen können . In
dieser Hinsicht enthielten die Vereinbarungen keine
staatliche Beihilfe . Diese Maßnahme steht in Einklang
mit Artikel 3 Buchstabe j) EG-Vertrag. Gleichwohl sind
die übernommenen Kosten als Teil der normalen
Betriebskosten eines Unternehmens anzusehen , und
dieses ist grundsätzlich verpflichtet, diese Kosten aus
eigenen Mitteln aufzubringen . Jeder staatliche Zuschuß
zu diesen Kosten ist als eine Beihilfe anzusehen, sofern er
dem Unternehmen einen finanziellen Vorteil verschafft,
wobei es unerheblich ist, ob die Zahlungen dem Unter
nehmen unmittelbar oder den Arbeitnehmern über eine

öffentliche Einrichtung gewährt werden .

In Abschnitt IV wurde dargelegt, daß bei beiden Ver
einbarungen der gesetzliche Zinssatz von 9 % zugrunde
gelegt wurde . Bei der Beurteilung, ob dieser Zinssatz den
normalen Marktbedingungen entsprach, hat die Kommis
sion den Zinssatz — wie in einigen ähnlichen Fällen , die
ebenfalls den FOGASA betrafen , so in der Entscheidung
91 / 1 /EWG der Kommission (') und in dem Beihilfefall
Nr. C 56/94 (2) — mit dem mittleren Zinssatz verglichen ,
der von den spanischen Geschäftsbanken für Kredite mit
einer Laufzeit von über drei Jahren angewandt wird .

(') ABl . Nr. L 5 vom 8 . 1 . 1991 , S. 18 .
(2) ABl . Nr. L 298 vom 22. 11 . 1996, S. 14.
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Im vorliegenden Fall lag der von den Geschäftsbanken in
der fraglichen Zeit für Kredite mit einer Laufzeit von
über drei Jahren angewandte mittlere Zinssatz gemäß den
Statistiken der Zentralbank in folgender Höhe : 1992:
17,28 %, 1993 : 16,19 %, 1994: 12,51 % . Diese Zinssätze,
insbesondere der erste , liegen erheblich über den Sätzen ,
die den Vereinbarungen gemäß angewandt wurden . Die
übrigen Kreditbedingungen (die offensichtliche Umschul
dung nach der ersten Vereinbarung — vermutlich
aufgrund eines Verzugs bei den in der ursprünglichen
Fassung vereinbarten Rückzahlungen — sowie der größte
Teil der in bezug auf die Hauptforderung und die Zinsen
geleisteten Rückzahlungen erfolgte bei beiden Vereinba
rungen offenbar zu dem Zweck, die wirtschaftliche Erho
lung des Unternehmens zu fördern) entsprechen auch
nicht denjenigen, die bei Krediten zu normalen Marktbe
dingungen vereinbart werden, vor allem wenn man
berücksichtigt, daß die Forderung durch eine für ein
Grundstück eingetragene Hypothek abgesichert war und
der FOGASA im Fall eines Konkurses oder sonstiger
finanzieller Schwierigkeiten ein bevorrechtigter Gläubiger
gewesen wäre .

Die Vereinbarungen enthalten somit eine staatliche
Beihilfe im Sinne von Artikel 92 Absatz 1 EG-Vertrag
und des Stahlbeihilfenkodex. Diese war unzulässig (sie
wurde der Kommission nicht gemäß Artikel 93 Absatz 3
EG-Vertrag und Artikel 6 des Stahlbeihilfenkodex mitge
teilt). Der genaue Umfang der Beihilfe ist schwer zu
bestimmen, entspricht aber zumindest dem finanziellen
Vorteil, der sich aus dem niedrigeren Zinssatz ergibt, der
vom Zeitpunkt der Kreditvergabe an angewandt wurde .

Aufhebung der Zahlungseinstellung

Aufgrund der ihr vorliegenden Informationen kann die
Kommission davon ausgehen, daß es sich bei der
Zahlungseinstellung im Juni 1992 und ihrer Aufhebung
im Oktober 1993 um Maßnahmen handelte, die in
Einklang mit den allgemeinen Vorschriften standen, die
in Spanien bei Fällen von Zahlungsunfähigkeit ange
wendet werden . Ebenso steht zweifelsfrei fest, daß die
öffentlichen Gläubiger, darunter die Sozialversicherung,
eine Minderheit vertraten und sich der Vereinbarung der
privaten Gläubiger anschlössen, der zufolge die Schulden
durch die Emission von Wandelanleihen teilweise
beglichen werden sollten . Die Sozialversicherung war
zwar ein bevorrechtigter Gläubiger und nicht verpflichtet,
der Vereinbarung beizutreten (die in Einklang mit den
geltenden Rechtsvorschriften geschlossen wurde), doch
stand es ihr frei , auf ihre Vorrechte zu verzichten und der
Vereinbarung beizutreten . Die Kommission stellt fest, daß
die Entscheidung der Sozialversicherung offenbar keinen
Einfluß auf die der privaten Gläubiger hatte, die Ver
einbarung zu akzeptieren , und daß ihre Entscheidung im
Hinblick auf die suspendierten Forderungen weder mit
Bedingungen verknüpft war, noch eine Senkung der
Höhe der Schulden zur Folge hatte, die zudem seither
nahezu vollständig zurückgezahlt wurden, teils in bar, teils
durch den Verkauf von Wandelanleihen.

Die Aufhebung der Pfändungsbeschlüsse der Sozialversi
cherung dürfte eher eine notwendige Folge des Beitritts
zu der Vereinbarung gewesen sein als eine Maßnahme zur
Erleichterung der Zusammenarbeit . Die Hypotheken der

BCI konnten offenbar gelöscht werden, nachdem die
entsprechenden Kredite zurückgezahlt worden waren .

Die Kommission schließt daraus, daß die Maßnahmen
der öffentlichen Gläubiger und insbesondere der Sozial
versicherung im Rahmen der allgemein üblichen Bestim
mungen lagen, so daß Tubacex insofern kein finanzieller
Vorteil gewährt wurde und in dieser Hinsicht keine staat
liche Beihilfe vorliegt.

Die Frage, warum die Sozialversicherung in der beschrie
benen Weise vorging, nachdem nach der Zahlungsein
stellung Schulden aufgelaufen waren , wurde in zufrieden
stellender Weise beantwortet. Gleichwohl entsprach die
Verwaltung dieser Schulden im Rahmen der Umschul
dung nicht den Marktbedingungen , auch wenn sie mit
den geltenden Rechtsvorschriften in Einklang stand . Wie
vorstehend bereits in bezug auf den FOGASA festgestellt
wurde, betrug der von den Geschäftsbanken in der frag
lichen Zeit für Kredite mit einer Laufzeit von über drei
Jahren angewandte mittlere Zinssatz gemäß den Stati
stiken der Zentralbank zum Zeitpunkt, als die Umschul
dung vereinbart wurde (1994), 12,51 % . Demgegenüber
wurde im vorliegenden Fall der gesetzliche Zinssatz in
Höhe von 9 % angewandt. Entsprechend dem auf den
FOGASA angewandten Kriterien ergibt sich daraus, daß
die Umschuldung eine staatliche Beihilfe im Sinne von
Artikel 92 Absatz 1 EG-Vertrag und des Stahlbeihilfen
kodex darstellt, die, da sie nicht mitgeteilt wurde, unzu
lässig war. Der genaue Umfang der erhaltenen unzuläs
sigen Beihilfe ist wie im Fall der durch den FOGASA
gewährten Kredite schwer zu bestimmen, entspricht aber
zumindest dem finanziellen Vorteil , der sich daraus
ergibt, daß in den Umschuldungsvereinbarungen ein
Zinssatz von 9 % vereinbart wurde .

VI

Nach der Feststellung, daß die Kreditvereinbarungen des
FOGASA und die Umschuldung der Sozialversicherung
nach der Zahlungseinstellung unzulässige Beihilfen
darstellen , ist zu prüfen, ob diese Beihilfen mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar sind .

Aceria de Älava ist ein Unternehmen, das unter Artikel 80
EGKS-Vertrag fällt, da es Erzeugnisse produziert, die in
der Anlage I zum EGKS-Vertrag aufgeführt sind . Folglich
gelangt der EGKS-Vertrag und der Stahlbeihilfenkodex
auf die genannten Maßnahmen zugunsten dieses Unter
nehmens zur Anwendung.

Gemäß Artikel 4 Buchstabe c) EGKS-Vertrag sind
Beihilfen jeglicher Art und in jeder Form untersagt. Der
Stahlbeihilfenkodex — mit der einstimmigen Zustim
mung des Rates nach Artikel 95 EGKS-Vertrag
beschlossen — bildet eine Ausnahmeregelung zu dem
Verbot des Artikels 4 Buchstabe c) EGKS-Vertrag und
sieht vor, daß bestimmte Arten von Beihilfen mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar sein können, nämlich
Beihilfen für Forschung und Entwicklung (Artikel 2),
Umweltschutz (Artikel 3), Schließung (Artikel 4) sowie
Beihilfen nach allgemeinen Regionalbeihilferegelungen
für Investitionen in bestimmten Gebieten der Gemein
schaft, zu denen Spanien nicht gehört (Artikel 5).
Betriebs-, Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen sind
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unzulässig. Die fraglichen Maßnahmen fallen indes in
keine der Kategorien zulässiger Beihilfen .

gemeinsamem europäischem Interesse zu fördern oder
eine beträchtliche Störung im Wirtschaftsleben Spaniens
zu beheben .

Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe c) sieht eine Freistellungs
möglichkeit bei Beihilfen „zur Förderung der Entwick
lung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete"
vor, soweit dadurch die Handelsbedingungen nicht in
einer Weise verändert werden, die dem gemeinsamen
Interesse zuwiderläuft. Die Tubacex gewährte Beihilfe
könnte als eine Beihilfe zugunsten eines in Schwierig
keiten befindlichen Unternehmens aufgefaßt werden,
wenn man dessen finanzielle Situation zum Zeitpunkt
ihrer Gewährung berücksichtigt .

Die Maßnahmen zugunsten von Tubacex sind nach den
Artikeln 92 und 93 EG-Vertrag zu beurteilen, weil es
dabei um Tätigkeiten geht, die nicht vom EGKS-Vertrag
erfaßt werden (Herstellung von nahtlosen rostfreien Stahl
rohren). Bei der Einleitung des vorliegenden Verfahrens
wurde darauf hingewiesen, daß die Mitgliedstaaten gemäß
der Rahmenregelung für bestimmte nicht unter den
EGKS-Vertrag fallende Stahlbereiche (') verpflichtet sind,
der Kommission im voraus alle für den Bereich von naht
losen Rohren vorgesehenen Beihilferegelungen mitzu
teilen . Diese Regelung wurde wegen der besonders
heiklen Wettbewerbssituation in den nicht unter den
EGKS-Vertrag fallenden Stahlbereichen und wegen der
besonders engen Beziehungen zwischen der ersten Stahl
verarbeitungsstufe und der Eisen- und Stahlindustrie fest
gelegt, da Beihilfen an Tochtergesellschaften von Stahl
unternehmen letztlich EGKS-Tätigkeiten zugute kommen
könnten und sich dadurch auf die Beihilfenpolitik zugun
sten der EGKS-Stahlindustrie auswirken würden .

Die Kommission ist der Auffassung, daß Beihilfen für in
Schwierigkeiten befindliche Unternehmen ein hohes
Risiko bedeuten, weil die Beschäftigungsprobleme
dadurch von einem Mitgliedstaat auf den anderen verla
gert werden . Solche Beihilfen haben zur Folge , daß die
Marktkräfte nicht mehr normal funktionieren , d. h . nicht
wettbewerbsfähige Unternehmen bestehen fort, obwohl
ihre Bemühungen um eine Anpassung an die sich
ändernden Wettbewerbsbedingungen gescheitert sind.
Gleichzeitig können diese Beihilfen wettbewerbsverzer
rend wirken und den Handel dadurch beeinträchtigen,
daß sie die Preispolitik der Beihilfeempfänger beein
flussen, wenn diese sich zu einer systematischen Preisun
terbietung entschließen, um auf dem Markt zu bleiben .

Gemäß Artikel 92 Absatz 1 EG-Vertrag gilt der Grund
satz, daß — soweit in dem Vertrag nichts anderes geregelt
ist — staatliche Beihilfen , die durch Begünstigung
bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den
Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar sind.

Die Kommission hat bei der Einleitung des Verfahrens
darauf hingewiesen, daß mit den von Tubacex herge
stellten Erzeugnissen zwischen den Mitgliedstaaten
gehandelt wird, so daß die Wettbewerbsposition dieses
Unternehmens durch jegliche ihm gewährte Beihilfe im
Verhältnis zu seinen Wettbewerbern verbessert würde .
Dies würde den Handel zwischen den Mitgliedstaaten
beeinträchtigen und den Wettbewerb verfälschen .

Die Kommission hat daher im Laufe der Zeit ein
Konzept zur Bewertung von Beihilfen für Unternehmen
in Schwierigkeiten entwickelt und in ihrem Achten
Bericht über die Wettbewerbspolitik (Ziffer 227) sowie in
den „Leitlinien für die Beurteilung von staatlichen
Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unter
nehmen in Schwierigkeiten" (2) dargelegt . Demzufolge
darf die Intensität dieser Beihilfen nicht das Maß über
schreiten, das erforderlich ist, damit das Unternehmen
weiterarbeiten kann, bis die zur Wiederherstellung seiner
Lebensfähigkeit notwendigen Maßnahmen ergriffen
worden sind. Außerdem müssen die Beihilfen von der
Anwendung eines solchen Umstrukturierungsplans
abhängig gemacht werden, der die langfristige Wiederher
stellung der Lebensfähigkeit des Unternehmens ermög
licht und Maßnahmen wie z . B. einen Kapazitätsabbau
beinhaltet, um die negativen Auswirkungen auf die Wett
bewerber auszugleichen (namentlich in Bereichen mit
strukturellen Uberkapazitäten).

Die im vorliegenden Fall zu beurteilenden Beihilfen
fallen von ihrer Art und ihren Zielen her gesehen nicht
unter die in Artikel 92 Absatz 2 EG-Vertrag vorgesehenen
Ausnahmeregelungen zu dem Grundsatz in Artikel 92
Absatz 1 .

Bestimmte Arten von Beihilfen können nach Artikel 92
Absatz 3 EG-Vertrag als mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar angesehen werden . Die nach Artikel 92 Absatz
3 Buchstabe a) vorgesehene Ausnahme ist hier nicht
einschlägig, da die Provinz, in der das Unternehmen liegt,
nicht für diese Art von Beihilfen in Betracht kommt. Die
spanischen Behörden haben auch nicht um die Anwen
dung dieser Ausnahmeregelung ersucht. Die Freistel
lungsvoraussetzung nach Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe b)
ist ebenfalls offensichtlich nicht erfüllt, weil der Zweck
der Beihilfe nicht darin bestand, wichtige Vorhaben von

Die spanischen Behörden haben nicht versucht nachzu
weisen, daß es sich bei allen fraglichen Maßnahmen um
Rettungs- oder Umstrukturierungsbeihilfen handelt . In
jedem Fall fehlt es an dem Nachweis für das Bestehen
eines Plans für eine Umstrukturierung oder für einen
Kapazitätsabbau bei Tubacex. Dies bestätigt, daß der
einzige Zweck der Beihilfe darin bestand, den Fortbe
stand des Unternehmens zu sichern .

(') ABl . Nr. C 320 vom 13. 12. 1988, S. 3 . (2) ABl . Nr. C 368 vom 23. 12. 1994, S. 12.
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VII

Die Kommission folgert daher, daß die Beihilfen zugun
sten von Tubacex und seinem Tochterunternehmen
Aceria de Älava, bestehend aus zwei Krediten des
FOGASA und der von der Sozialversicherung nach der
Zahlungseinstellung des Unternehmens durchgeführten
Umschuldung, unzulässig sind, weil sie der Kommission
nicht vorher gemäß Artikel 93 Absatz 3 EG-Vertrag
mitgeteilt wurden und
— die Aceria de Älava gewährte Beihilfe mit dem Stahl

beihilfenkodex und insofern mit Artikel 4 Buchstabe
c) EGKS-Vertrag unvereinbar ist;

— die Tubacex gewährte Beihilfe nach Artikel 92 EG
Vertrag mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar ist.

Da die Beihilfen unzulässig und mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbar sind, sind sie zurückzufordern und ihre
wirtschaftlichen Auswirkungen zu beseitigen, um den
vorherigen Zustand wiederherzustellen —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die von Spanien in bezug auf die spanischen Unter
nehmen Tubos por Extrusiön SA. (Tubacex) und Aceria
de Älava ergriffenen Maßnahmen enthielten Elemente
einer Beihilfe, die mit dem Gemeinsamen Markt nicht
vereinbar und nach Artikel 92 EG-Vertrag und der
Entscheidung Nr. 3855/91 /EGKS unzulässig sind, weil
der angewandte Zinssatz unter den marktüblichen Zins
sätzen lag. Im einzelnen handelt es sich um folgende
Maßnahmen:

1 . die am 10 . Juli 1992 zwischen dem Fondo de Garantia
Salarial (FOGASA), Tubacex und Aceria de Älava
unterzeichnete Kreditvereinbarung über einen
Gesamtbetrag von 444 327 300 Pta, geändert durch die
Vereinbarungen vom 8 . Februar 1993 und vom 16 .
Februar 1994 (über jeweils 376 194 872 bzw.
372 000 000 Pta);

2. die am 10 . März 1994 zwischen dem FOGASA,
Tubacex und Aceria de Älava unterzeichnete Kredit
vereinbarung über einen Gesamtbetrag von
465 727 750 Pta, geändert durch die Vereinbarung vom
3 . Oktober 1994 über 469 491 521 Pta;

3 . die am 25. März 1994 zwischen der Sozialversicherung
und Aceria de Älava geschlossene Vereinbarung über
eine Umschuldung in Höhe von 274 409 604 Pta;

4. die am 12. April 1994 zwischen der Sozialversicherung
und Tubacex geschlossene Vereinbarung über eine
Umschuldung in Höhe von 1 409 957 329 Pta .

Artikel 2

Spanien beseitigt die in den in Artikel 1 bezeichneten
Maßnahmen enthaltenen Beihilfeelemente oder wendet
die marktüblichen Zinssätze ab dem Zeitpunkt an, an
dem die Kredite des FOGASA zum ersten Mal gewährt
wurden und an dem die Umschuldung von der Sozialver
sicherung nach der Zahlungseinstellung vorgenommen
wurde . Die Differenz zwischen dem marktüblichen und
dem bis zur Beseitigung der Beihilfe tatsächlich
gewährten Zinssatz ist zurückzuzahlen .

Die Rückzahlung einschließlich Zinsen erfolgt nach
spanischem Recht. Es wird der in Absatz 1 genannte
marktübliche Zinssatz angewandt, wobei die Zinsen ab
dem Zeitpunkt der Gewährung der Beihilfe bis zu ihrer
völligen Rückzahlung zu zahlen sind .

Artikel 3

Bezüglich der übrigen Gesichtspunkte, die im Rahmen
dieses Verfahrens gemäß Artikel 93 Absatz 2 EG-Vertrag
und Artikel 6 Absatz 4 der Entscheidung Nr. 3855/91 /
EGKS untersucht wurden, d. h . des Verkaufs eines Grund
stücks an die baskische Regierung und der Beteiligung
einer öffentlichen Einrichtung (der Sozialversicherung) an
der Aufhebung der Zahlungseinstellung, wird festgestellt,
daß sie keine Beihilfe darstellen . Das Verfahren wird
deshalb in dieser Hinsicht eingestellt .

Artikel 4

Spanien teilt der Kommission innerhalb von zwei
Monaten nach Bekanntgabe dieser Entscheidung mit,
welche Maßnahmen getroffen wurden, um dieser
Entscheidung nachzukommen .

Artikel 5

Diese Entscheidung ist an das Königreich Spanien
gerichtet.

Brüssel , den 30 . Juli 1996

Für die Kommission

Hans VAN DEN BROEK

Mitglied der Kommission
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 17. Dezember 1996

über die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an der Tilgung der Newcastle
Krankheit in Portugal

(Nur der portugiesische Text ist verbindlich)

(97/22/EG)

— 50 % der Kosten , die Portugal bei der Entschädigung
von Bestandsbesitzern für die Tötung und Beseitigung
von Geflügel bzw. die Vernichtung von Geflügel
erzeugnissen entstehen;

— 50 % der Kosten, die Portugal für die Reinigung,
Entwesung und Desinfizierung des Betriebes und der
Anlagen entstehen;

— 50 % der Kosten, die Portugal bei der Entschädigung
von Bestandsbesitzern für die Vernichtung von Futter
mitteln und Geräten entstehen, die Träger von
Ansteckungsstoffen sind .

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Entscheidung 90/424/EWG des Rates
vom 26. Juni 1990 über bestimmte Ausgaben im Veteri
närbereich ('), zuletzt geändert durch die Entscheidung
94/370/EG (2), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 3 und
Artikel 4 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe :

1995 wurden in Portugal Fälle von Newcastle-Krankheit
festgestellt, deren Auftreten die gemeinschaftlichen Geflü
gelbestände ernsthaft gefährdet . Um die Tilgung der
Seuche zu beschleunigen, kann die Gemeinschaft für die
damit einhergehenden Verluste Entschädigungen zahlen .

Unmittelbar nach amtlicher Bestätigung der Newcastle
Krankheit haben die portugiesischen Behörden Bekämp
fungsmaßnahmen getroffen, darunter die Maßnahmen
gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Entscheidung 90/424/
EWG, und diese mitgeteilt .

Die Bedingungen für eine finanzielle Beteiligung der
Gemeinschaft wurden erfüllt .

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Zur Tilgung der in Portugal 1995 aufgetretenen Fälle von
Newcastle-Krankheit kann eine finanzielle Unterstützung
der Gemeinschaft gewährt werden . Diese Unterstützung
umfaßt

Artikel 2

( 1 ) Die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft ist an
die Vorlage von Belegen gebunden .

(2) Portugal übermittelt die in Absatz 1 genannten
Angaben und Belege spätestens sechs Monate nach Noti
fizierung dieser Entscheidung.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an die Portugiesische Republik
gerichtet .

Brüssel , den 17. Dezember 1996

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 224 vom 18 . 8 . 1990 , S. 19 .
(2) ABl . Nr. L 168 vom 2. 7. 1994, S. 31 .
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 17. Dezember 1996

über die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an der Tilgung der Newcastle
Krankheit in Dänemark

(Nur der dänische Text ist verbindlich)

(97/23/EG)

— 50 % der Kosten , die Dänemark bei der Entschädi
gung von Bestandsbesitzern für die Tötung und Besei
tigung von Geflügel bzw. die Vernichtung von Geflü
gelerzeugnissen entstehen;

— 50 % der Kosten , die Dänemark für die Reinigung,
Entwesung und Desinfizierung des Betriebes und der
Anlagen entstehen;

— 50 % der Kosten , die Dänemark bei der Entschädi
gung von Bestandsbesitzern für die Vernichtung von
Futtermitteln und Geräten entstehen, die Träger von
Ansteckungsstoffen sind .

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Entscheidung 90/424/EWG des Rates
vom 26. Juni 1990 über bestimmte Ausgaben im Veteri
närbereich ('), zuletzt geändert durch die Entscheidung
94/370/EG (2), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 3 und
Artikel 4 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe :
1995 wurden in Dänemark Fälle von Newcastle-Krank
heit festgestellt, deren Auftreten die gemeinschaftlichen
Geflügelbestände ernsthaft gefährdet. Um die Tilgung der
Seuche zu beschleunigen, kann die Gemeinschaft für die
damit einhergehenden Verluste Entschädigungen zahlen .
Unmittelbar nach amtlicher Bestätigung der Newcastle
Krankheit haben die dänischen Behörden Bekämpfungs
maßnahmen getroffen, darunter die Maßnahmen gemäß
Artikel 3 Absatz 2 der Entscheidung 90/424/EWG, und
diese mitgeteilt .

Die Bedingungen für eine finanzielle Beteiligung der
Gemeinschaft wurden erfüllt.

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär
ausschusses —

Artikel 2

( 1 ) Die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft ist an
die Vorlage von Belegen gebunden .

(2) Dänemark übermittelt die in Absatz 1 genannten
Angaben und Belege spätestens sechs Monate nach Noti
fizierung dieser Entscheidung.

Artikel 3

Diese Entscheidung ist an das Königreich Dänemark
gerichtet .

Brüssel, den 17 . Dezember 1996
HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Zur Tilgung der in Dänemark 1995 aufgetretenen Fälle
von Newcastle-Krankheit kann eine finanzielle Unterstüt
zung der Gemeinschaft gewährt werden . Diese Unterstüt
zung umfaßt

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(■) ABl . Nr. L 224 vom 18 . 8 . 1990, S. 19 .
2 ABl . Nr. L 168 vom 2. 7 . 1994, S. 31 .
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 17. Dezember 1996

zur fünften Änderung der Entscheidung 95/32/EG zur Genehmigung des öster
reichischen Programms für die Durchführung des Artikels 138 der Akte über die
Bedingungen für den Beitritt der Republik Österreich, der Republik Finnland

und des Königreichs Schweden
(Nur der deutsche Text ist verbindlich)

(97/24/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Österreichs, Finn
lands und Schwedens, insbesondere auf Artikel 138 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Am 8 . November 1994 notifizierte Österreich der
Kommission gemäß Artikel 143 der Beitrittsakte das
österreichische Programm für die in Anwendung des Arti
kels 138 der Beitrittsakte gewährten Beihilfen für eine
Reihe von Erzeugnissen in der Zeit von 1995 bis 1999 .

Dieses mit Schreiben vom 16 . Dezember 1994 geänderte
Programm wurde mit der Entscheidung 95/32/EG der
Kommission (') genehmigt. Die genannte Entscheidung
wurde durch die Entscheidungen 95/209/EG (2),
95/41 6/EG (3), 96/38/EG (4) und 96/ 14O/EG0 geändert .
Am 29. Oktober 1996 übermittelte Österreich der
Kommission gemäß Artikel 143 der Beitrittsakte einen
Antrag zur Genehmigung von Änderungen dieses
Programms. Dieser Antrag wurde mit Schreiben vom 3 .
Dezember 1996 weiter geändert.

Der Antrag betrifft Beihilfen für verschiedene Obst- und
Gemüsearten ab 1996 . Die Entscheidung 96/38/EG legt
fest, daß die Höchstsätze der Beihilfen, die für Obst und

bestimmte Gemüse ab 1996 gelten sollen, geeigneterweise
zu einem späteren Zeitpunkt festzulegen sind . Die Beihil
feanträge für alle diese Erzeugnisse entsprechen den
Bestimmungen der Beitrittsakte und insbesondere denen
des Artikels 138 . Die Form der flächenbezogenen Beihilfe
spiegelt die Grundsätze der Reform der gemeinsamen
Agrarpolitik wider und kann daher als angemessen
gelten —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der Entscheidung 95/32/EG wird durch den
Anhang der vorliegenden Entscheidung ersetzt.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Republik Österreich
gerichtet.

Brüssel , den 17. Dezember 1996

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 43 vom 25. 2 . 1995, S. 53 .
(2) ABl . Nr. L 131 vom 15. 6. 1995, S. 34 .
(3) ABl . Nr. L 242 vom 11 . 10 . 1995, S. 21
(4) ABl . Nr. L 10 vom 13 . 1 . 1996, S. 46.
j5) ABl . Nr. L 32 vom 10 . 2. 1996, S. 33 .
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ANHANG

(in ÖS)

Für die Erzeugung in den genannten Jahren
zulässige BeihilfenErzeugnis

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Landwirtschaftliche Kulturpflanzen (') 3 700/ha

Futtergetreide 2 400/ha

Hartweizen 6 000/ha I
Eiweißpflanzen 2 400/ha l I
öllein 6 000/ha

Flächenstillegung:
— normal 1 000/ha I 65 % 40 % 15 % 0 % 0 %
— nachwachsende Rohstoffe 2 000/ha || des des des des des

Kuhmilch 1 070/t
> Satzes Satzes Satzes Satzes Satzes

II \ \
I von von von von von

Stärkekartoffeln/Stärkeerdäpfel Q (2): I 1995 1 995 1995 1995 1995

— Preisklasse AI 362/t I l
— Preisklasse A2 362/t

— Preisklasse B 200/t I
Hopfen 8 500/ha

Mastschweine 80/Tier I
Sauen 1 400/Tier

Sauen unter Leistungsprüfung 2 500/Tier J
Jungrinder 3 000/Tier 90 % 80 % 70 % 60 % 0 %

des des des des des
Satzes Satzes Satzes Satzes Satzes
von von von von von

1995 1 995 1995 1995 1995

Masthühner 1 , 1 O/Tier 1
Truthühner 5,00/Tier

Mastküken 0,08/Tier 100 % 61,5% 23,1 % 0 % 0 %
des des des des des

Masteltern tiere 2,30/Tier \
/ ' Satzes Satzes Satzes Satzes Satzes

7,50/Tier von von von von von

Junghennen 1995 1995 1995 1995 1995

Legeelterntiere 63,40/Tier

Legeküken 2,40/Tier J
Futtersaatgut (3):
— Purpurklee, Rotklee 4 95 1 /ha *

— Luzerne 6 144/ha

— Französisches Raygras 5 48 1 /ha

— Goldhafer 8 500/ha

— Wiesenfuchsschwanz 8 500/ha 80 % 50 % 0 % 0 % 0 %

— Knaulgras 5 195/ha
A des

' Satzes
des
Satzes

des
Satzes

des
Satzes

des
Satzes

— Wiesenlieschgras (Timothe) 4 715/ha
von von von von von

— Wiesenschwengel 4 924/ha 1995 1995 1995 1 995 1995

— Italienisches Raygras 3 480/ha

— Bastardraygras 3 1 92/ha

— Phacelia 7 500/ha

— Poa alpina 8 500/ha
>
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(in ÖS)

Für die Erzeugung in den genannten Jahren
zulässige BeihilfenErzeugnis

19961995 1997 1998 1999 2000

15%
des
Satzes
von

1995

65 %
des

' Satzes
von

1995

40 %
des
Satzes
von

1995

0 %
des
Satzes
von

1995

0 %
des
Satzes
von

1995

6 000/ha

6 500/ha
6 000/ha

6 000/ha

6 000/ha

4 700/ha

13 200/ha (6)

35 400/ha (*)

480 000/ha (6)
142 000/ha (6)

25 900/ha (<)

31 000/ha (6)

Siehe
unten

Anderes Saatgut:

— großkörnige Leguminosensamen (4)
— Futterraps
— Blumensamen

Heil-, Gewürzpflanzen und andere Klein
kulturen (*)

ölkürbis :

— beschalt

— unbeschalt

Verarbeitungsgemüse

Frischgemüse:
— im Freiland

— Glas - oder Folienhaus:

— hohe Intensität

— geringe Intensität

Kernobst

Übriges Obst
Dbst:

— Erdbeeren FM

— Erdbeeren SPF

— Kirschen

— Marillen (*)
— Pfirsiche

— Ribisel (*) FM

— Ribisel (*) VA

— Tafeläpfel
— Tafelbirnen

— Weichsein (*)
— Zwetschken

Semüse (außer ölkürbis)
— Bierrettich FL (VA)
— Bierrettich GH, FH

— Brokkoli FL (GH, FH, VA)
— Chinakohl FL, GH, FH, VA

— Eissalat FL GH,

— Eissalat FL (VA)

— Endivien (FL (VA)
— Endivien GH, FH

— Fisolen (*) FL
— Fisolen (*) GH, FH

— Fisolen (*) VA
— Grünerbsen VA

— driinerbsen FL. GH. FH

Siehe
oben

61,5 %
des
Satzes
von

1996

23,1 %
des
Satzes
von

1996

0 %
des
Satzes
von

1996

0 %
des
Satzes
von

1996

70 750/ha

42 450/ha

37 850/ha

28 700/ha

28 100/ha

24 250/ha

21 750/ha

33 000/ha

38 550/ha

40 750/ha

31 600/ha

54 950/ha

68 250/ha

71 050/ha

34 850/ha

199 400/ha

71 600/ha

62 850/ha

73 250/ha

51 600/ha

55 250/ha

10 150/ha

6 600/ha

25 400/ha



Nr. L 8/30 iDEl Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 11 . 1 . 97

(in ÖS)

Für die Erzeugung in den genannten Jahren
zulässige BeihilfenErzeugnis

1995 1996 1997 1998 1999 2000

- Gurken FL

- Gurken GH, FH (9-13)0
- Gurken GH, FH (14-18)0
- Gurken GH, FH (19-23)0
- Gurken GH, FH (24-28)0
- Gurken GH, FH (> 29)0
- Gurken VA

- Häuptelsalat GH, FH
- Häuptelsalat FL (VA)
- Karfiol 0 FL (GH, FH)
- Karfiol 0 VA
- Karotten GH, FH

- Karotten FL

- Karotten VA

- Kohl FL (GH, FH, VA)
- Kohlrabi FL (VA)
- Kohlrabi GH, FH

- Kohlsprossen FL (GH, FH, VA)
- Paprika (Capla) VA
- Paprika FL
- Paprika GH, FH (16-19)0
- Paprika GH, FH (20-23)0
- Paprika GH, FH (24-27)0
- Paprika GH, FH (28-31)0
- Paprika GH, FH (> 32)0
- Radieschen FH, GH

- Radieschen FL (VA)
■ Rote Rüben FL (GH, FH)
- Robe Rüben VA

■ Rotkraut FL (GH, FH)
Rotkraut VA

Schnittlauch FL (VA)
Schnittlauch GH, FH

Sellerie FL (GH, FH)
Sellerie VA

Spinat FL (GH, FH)
Spinat VA
Tomaten FL

23,1 %

34 100/ha

209 000/ha

326 600/ha

457 200/ha

653 200/ha

979 750/ha

66 850/ha

173 900/ha

74 000/ha

45 400/ha

36 100/ha

47 850/ha

23 000/ha

21 700/ha

45 900/ha

72 300/ha

179 250/ha

50 850/ha

42 650/ha

101 050/ha

168 400/ha

264 650/ha

360 850/ha

384 900/ha

457 100/ha

225 750/ha

85 850/ha

55 900/ha

17 100/ha

48 450/ha

26 200/ha

157 750/ha

690 100/ha

65 450/ha

38 450/ha

76 800/ha

10 150/ha

88 450/ha

210 900/ha

295 300/ha

379 650/ha

464 000/ha

548 400/ha

47 700/ha

20 150/ha

33 250/ha

61,5 %
des

► Satzes
von

1996

des
Satzes
von

0 % 0 %
des des
Satzes Satzes
von von

1996 1996

Siehe oben

1996

Tomaten GH, FH (16-19)0
Tomaten GH, FH (20-23)0
Tomaten GH, FH (24-27)0
Tomaten GH, FH (28-31)0
Tomaten GH, FH (> 32)0
Weißkraut FL (GH, FH)
Weißkraut VA

Zwiebeln FL (GH, FH, VA)
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FM Frischmarkt
Spf Selbstpflücker
FL Freiland
GH Glashaus
FH Folienhaus
VA Verarbeitung

(') Ohne Futtergetreide, Hartweizen, Eiweißpflanzen, öllein, Stärkekartoffeln, alle Saatkulturen, Heilpflanzen, Gewürzpflanzen, andere Kleinkulturen und alle Obst- und
Gemüsearten .

(*) österreichischer Ausdruck gemäß Protokoll Nr. 10 zur Beitrittsakte 1994.
( 2) Bezogen auf einen Stärkegehalt von 18 % .
(3) Österreich wird die nötigen Maßnahmen treffen, damit im Jahresdurchschnitt die beihilfefähigen Saatgutmengen bei den einzelnen Sorten nicht über den Mengen

normaler Erntejahre vor dem Beitritt liegen .

(4) Außer Leguminosen, die bereits im Rahmen der Verordnungen (EWG) Nr. 1765/92 und (EWG) Nr. 762/85 förderfähig sind.
(*) Betrifft nur solche Kulturen, die 1994 mit einer Hektarprämie von wenigstens 6 000 ÖS gefördert werden konnten . Es darf jedoch keine Beihilfe für gestreiftsamige

Sonnenblumen gewährt werden .
(6) Gewogener Durchschnittswert: Die Beihilfesätze für die einzelnen Erzeugnisse werden so festgesetzt, daß sich dieser Wert ergibt. Dabei haben die österreichischen

Behörden sicherzustellen , daß sich für keines dieser Erzeugnisse eine Beihilfenhöhe ergibt, die die seit 1994 erlittenen Einbußen im Stützungsniveau übersteigt .
F) Erzeugungsdauer in Wochen .
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Richtlinie 96/43/EG des Rates vom 26. Juni 1996 zur Änderung und Kodi
fizierung der Richtlinie 85/73/EWG zur Sicherstellung der Fianzierung der Veterinär- und
hygienerechtlichen Kontrollen von lebenden Tieren und bestimmten tierischen Erzeug

nissen sowie zur Änderung der Richlinien 90/675/EWG und 91/496/EWG

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 162 vom 1 . Juli 1996)

Seite 2, Artikel 4 Absatz 1 Ziffer n):
anstatt: „ 1 . Juli 1997"
muß es heißen: „ 1 . Januar 1997".
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